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Planzeichenerläuterung - Entwurf

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Mischgebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1.1MI

Sonstige Sondergebiete , siehe textliche Festsetzungen Nr. 1.3 SO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl0,6

Maximale Baukörperhöhe  bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

H max:

Maximale Firsthöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

FH max:

Maximale Traufhöhebezogen  auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

TH max:

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Offene Bauweiseo

Baugrenze

Einfahrtbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG  
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB 

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUS ANDERER FLÄCHEN AN DIE 
VERKEHRSFLÄCHEN  gem. § 9 (1) Nr. 4, 11 BauGB

Zu erhaltende Einzelbäume

Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 3.1a
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Flächen zur Anpflanzung von bodenständigen  Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
bodenständigen  Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzung

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplanes  
gem § 9 (7) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN  UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

123

Lärmschutzwand

Vorgeschlagene Stellplatzanordnung

Flurgrenze

FlurnummerFlur 10

1

Abgrenzung unterschiedlicher  Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
gem. § 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB

StellplätzeSt

Sichtdreiecke -nachrichtliche Darstellung-  sind von jeglicher Sichtbehinderung  von
0,8 m bis 2,5 m über Fahrbahnoberkante   freizuhalten gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB
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Festsetzungen, Hinweise - Entwurf

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4)-(6) BauNVO)

1.1 Im Mischgebiet sind die nach § 6 (2) Nr. 6 bis 8 BauNVO zulässige Nutzungen (Gartenbaubetriebe , 
Tankstellen, Vergnügungsstätten)  unzulässig.

1.2 Die ausnahmsweise  zulässigen Vergnügungsstätten  gem. § 6 (3) BauNVO  werden ausgeschlossen

1.3 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes  mit der Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel” sind 
folgende Nutzungen zulässig: 
- Lebensmittelvollsortimentsmarkt  mit Backshop und einer Verkaufsfläche von 1.100 qm 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen
Die maximal zulässigen First- und Traufhöhen bzw. Gebäudehöhen  sind in den jeweiligen Bereichen 
der Planzeichnung in Meter über NHN festgesetzt. 

2.2 Grundflächenzahl  gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 19 (4) BauNVO  
Die nach § 19 (4) BauNVO zulässige Überschreitung  der höchstzulässigen  GRZ für Stellplätze mit 
ihren Zufahrten ist im Sondergebiet bis zu einer GRZ von 0,95 zulässig.
Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes  ist eine Überschreitung  der Grundflächenzahl  bis zu einer 
GRZ von 1,0 zulässig.

3. BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 (4)BauNVO)

3.1 In dem festgesetzten Sondergebiet  ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Eine
Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m ist grundsätzlich zulässig, wobei die für eine offene
Bauweise erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NRW einzuhalten sind.

3. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE  
gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

3.1 Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche  und der dafür festgesetzten Fläche 
zulässig.

4. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN  
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB )

4.1 An der nördlichen Grenze (zu Flurstück 320, Flur 6) wird in dem mit „Lärmschutzwand”  
gekennzeichneten  Bereich die Errichtung einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,0 m (siehe 
Planeintrag) festgesetzt. Bezugshöhe ist die Oberkante der angrenzenden Stellplatzfläche  des 
Mischgebietes. Das erforderliche Flächengewicht der Wand muss >10 kg/qm aufweisen. Die Mauer ist 
fugendicht zu erstellen und bis an die benachbarte Garage heranzuführen.

4.2 Zum Schutz vor Abgasimmissionen  ist für die gesamte Länge der Lärmschutzwand an deren 
Oberkante eine Schutzvorrichtung gegen Abgasimmissionen („Abweiser” mit einer Tiefe von 30 bis 50 
cm, Material: z. B. Plexiglas, Stahlblech, Winkel zur Horizontalen:  135o) anzubringen.
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5. FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN SOWIE FLÄCHEN MIT 
BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN  UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND 
STRÄUCHERN 
gem. §  9 (1) Nr. 25  BauGB

5.1 Alle gemäß zeichnerischer oder textlicher Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind mit 
bodenständigen Pflanzen und Gehölzen flächendeckend zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. 

5.2 Die Grünsubstanzen  der Flächen zur Anpflanzung und/oder mit einem Erhaltungsgebot  belegten 
Flächen sind  dauerhaft zu erhalten. Ausfall des Bestandes ist durch Neuanpflanzungen mit 
gleichartigen bodenständigen  Gehölzen zu ersetzen. 

HINWEISE

1 DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler  (kulturgeschichtliche  Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)  
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern  ist  der Gemeinde Rosendahl und dem LWL 
– Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).

2 ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes  gem. § 44 BNatSchG wird darauf hingewiesen, dass 
Gehölzentnahmen nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit vom 01.03  – 30.09. (vgl. § 39 BNatSchG) 
vorgenommen werden sollten.

3 KAMPFMITTEL
Das Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet ist nicht bekannt, kann aber nicht 
ausgeschlossen werden.
Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche  Verfärbungen hin 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst  durch das Ordnungsamt der Gemeinde Rosendahl zu verständigen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 18.12.1990 (BGBl. I 
1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung  - (BauO NRW)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.
Gemeindeordnung  Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 29.07.2009(BGBl. I S. 
2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landschaftsgesetz  NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) in der 
zuletzt geänderten Fassung.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein. Stand: __ . __ . ____
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
Coesfeld, den __ . __ . ____ 

Der Rat der Gemeinde hat am __ . __ . ____ gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat in der Zeit vom __ . __ . ____ 
bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat 
mit Schreiben vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
stattgefunden.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer
 

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am __ . __ . ____  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Rosendahl, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister
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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 

1.1  Aufstellungsbeschluss und räumlicher Geltungsbe-

reich 

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am ........... 

den Beschluss zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Legdener 

Straße / Kirchstraße” gefasst.  

Das Plangebiet liegt mit einer Größe von 0,43 ha zentral in der Orts-

lage Holtwick unmittelbar nordöstlich des Kreuzungspunktes Legde-

ner Straße (B 474) / Kirchstraße. Es wird begrenzt: 

– im Westen durch die Legdener Straße, 

– im Süden durch die Kirchstraße, 

– im Osten durch die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 169, 

Flur 6, Gemarkung Holtwick sowie  

– im Norden durch die nördliche Grenze der Flurstücke Nr. 166 

und 167, Flur 6, Gemarkung Holtwick. 

Die Grenzen des Plangebietes sind entsprechend in der Planzeich-

nung des Bebauungsplanes festgelegt.  

 

1.2 Planungsanlass und Planungsziel 

Im Jahre 2002 wurden mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 

Legdener Straße / Kirchstraße die planungsrechtlichen Grundlagen 

für die Errichtung eines Lebensmitteldiscountmarktes im Plangebiet 

geschaffen. Der im Plangebiet ansässige Lebensmitteldiscountmarkt 

besitzt eine Verkaufsfläche von 700 qm und leistet aufgrund seiner 

zentralen Lage innerhalb der Ortslage Holtwick einen wichtigen Bei-

trag zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Be-

darfs. Nach Planungen des Betreibers soll der Markt mit Auslaufen 

des Mietvertrages im Jahre 2017 geschlossen werden. Gemäß dem 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Rosendahl* befin-

det sich der Standort im zentralen Versorgungsbereich mit kommuna-

ler Versorgungsfunktion für zentren- und nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandel. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Konzept zur Nachnutzung des 

Standortes durch einen Lebensmittelmarkt erarbeitet, um die Versor-

gung der Bevölkerung auch weiterhin zu sichern. Aufgrund der mitt-

lerweile deutlich gestiegenen Flächenansprüche des Einzelhandels 

ist die Ansiedlung eines zeitgemäßen Lebensmittelmarktes im Plan-

gebiet nur bei deutlicher Ausweitung der derzeit zulässigen Verkaufs-

fläche von 700 qm möglich. Ziel ist es daher, im Plangebiet die 

Ansiedlung eines Lebensmitteldiscountmarktes mit maximal 1.100 qm 

Verkaufsfläche planungsrechtlich zu ermöglichen. 

Da auf Grundlage des bestehenden Planungsrechts die zulässige 

Verkaufsfläche innerhalb des Plangebietes auf maximal 800 qm be-

grenzt ist, wird daher für eine Neuansiedlung eines Lebensmittel-

* Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept der Gemeinde 

Rosendahl, BBE Standort- und 

Kommunalberatung, Münster, 

2015 
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marktes die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Die Ände-

rung des Bebauungsplanes soll im Rahmen einer Neuaufstellung 

erfolgen, um somit den gesamten Bebauungsplan an die aktuell gülti-

gen Regelwerke anzupassen.  

 

1.3 Derzeitige Situation  

Das Plangebiet ist derzeit durch die bestehende Lidl-Filiale mit einer 

Verkaufsfläche von rd. 700 qm sowie der zugehörigen Stellplatzanla-

ge gekennzeichnet. Darüber hinaus befindet sich im Südwesten des 

Plangebietes ein gemischt genutztes Gebäude (Bäckerei, Gastrono-

mie, Wohnen). Die Stellplatzanlage wird von der Legdener Straße im 

Westen sowie von der Kirchstraße im Süden erschlossen. 

Das Umfeld des Plangebietes wird durch Wohnbebauung und die 

unmittelbar westlich verlaufende Legdener Straße geprägt. 

 

1.4 Planungsrechtliche Vorgaben  

 Regionalplan  

Der Regionalplan Münsterland stellt das Plangebiet als „Allgemeinen 

Siedlungsbereich“ dar.  

 

 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rosendahl stellt das Plan-

gebiet und die südlich entlang der Legdener Straße gelegenen Flä-

chen als „Gemischte Baufläche“ dar. 

Nördlich und östlich des Plangebietes stellt der Flächennutzungsplan 

„Wohnbauflächen” dar. Auf der westlichen Seite der Legdener Straße 

sind weitere „Gemischte Bauflächen” dargestellt.  

Im Rahmen der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt 

eine Änderung der Darstellungen im Sinne des im Folgenden erläu-

terten Planungszieles.  

 

 

2 Planungsziel - Städtebauliches Konzept  

Ziel der Planung ist es, mit der Ausweitung der zulässigen Verkaufs-

flächen die planungsrechtlichen Möglichkeiten für die Ansiedlung ei-

nes zeitgemäßen Lebensmittelmarktes in zentraler Lage in Holtwick 

zu sichern. Aufgrund der geplanten Verkaufsfläche von 1.100 qm wird 

die Festsetzung eines „Sondergebietes” gem. § 11 (3) BauNVO mit 

der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel” erforderlich. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im zentralen Versorgungsbe-

reich entspricht die Planung den landesplanerischen Zielvorgaben 

des „Sachlichen Teilplans Einzelhandel” zum Landesentwicklungs-

plan.  
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Im Rahmen einer „Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse für eine 

großflächige Erweiterungsplanung in der Gemeinde Rosendahl”* 

wurde zudem geprüft, ob durch die Ausweitung der Verkaufsflächen 

im Ortsteil Holtwick negative städtebauliche Auswirkungen auf andere 

zentrale Versorgungsbereiche der Gemeinde Rosendahl oder der 

Nachbarkommunen zu befürchten seien. Die Untersuchung kommt zu 

dem Ergebnis, dass die mit der Planung verbundenen Kaufraftumver-

teilungseffekte keinen derartigen Umfang erreichen, dass eine Schä-

digung dieser Versorgungsbereiche zu erwarten seien.  

Um die gewünschte Verkaufsfläche für den Lebensmittelmarkt reali-

sieren zu können, wird zudem eine bauliche Erweiterung des beste-

henden Marktgebäudes erforderlich. Dabei soll zunächst eine 

Flexibilität im Hinblick auf den konkret anzusiedelnden Markt (Vollsor-

timenter, Discountmarkt) planungsrechtlich erhalten bleiben. Die 

mögliche bauliche Erweiterung führt zu einer Verringerung des Stell-

platzangebotes, das allerdings weiterhin den bauordnungsrechtlichen 

Anforderungen genügt.  

 

 

3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung  

3.1 Art der baulichen Nutzung 

 Sonstiges Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel 

Die entsprechend dem oben definierten Planungsziel durch den Le-

bensmittelmarkt weiterhin genutzte Fläche wird gem. § 11 (3) Nr. 2 

BauNVO als „Sonstiges Sondergebiet” mit der Zweckbestimmung 

„Großflächiger Einzelhandel ” festgesetzt. 

Zulässig ist demnach ein Lebensmittelvollsortimenter mit Backshop 

und einer maximalen Verkaufsfläche von 1.100 qm.   

Wie oben bereits beschrieben, sind mit der Planung keine negativen 

städtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der 

Gemeinde Rosendahl oder der Nachbarkommunen verbunden. 

 

 Mischgebiet 

Die Flächen des im Südwesten des Plangebietes gelegenen, ge-

mischt genutzten Gebäude werden entsprechend der bisherigen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes weiterhin als „Mischgebiet” 

gem. § 6 BauNVO festgesetzt. Die gem. § 6 (2) Nr. 6 bis 8 BauNVO 

sonst allgemein zulässige Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstel-

len, Vergnügungsstätten) werden ausgeschlossen, da für diese Nut-

zungen in der gegebenen innerörtlichen Lage keine Standortgunst 

gesehen wird. 

 

 

 

* Auswirkungs- und 

Verträglichkeitsanalyse für eine 

großflächige 

Erweiterungsplanung in der 

Gemeinde Rosendahl”, BBE 

Standort- und 

Kommunalberatung, Münster 

August 2016 
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3.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.2.1 Baukörperhöhen und Geschossigkeit 

Für den Baukörper des geplanten Lebensmittelmarktes wird entspre-

chend dem Bestand eine eingeschossige Bebauung mit einer Bau-

körperhöhe von 96,50 m ü. NHN festgesetzt.  

Bezogen auf das Niveau der Kirchstraße bedeutet dies eine Baukör-

perhöhe von 9,00 m. Damit wird sichergestellt, dass die Höhenent-

wicklung des neu zu errichtenden Gebäudes sich der vorhandenen 

Bebauungsstruktur unterordnet. 

Für das Mischgebiet wird entsprechend des Bestandes eine max. 

zweigeschossige Bauweise mit einer Traufhöhe von max. 93,0 m ü. 

NHN (d.h. 6,0 m bezogen auf das Niveau der Legdener Straße) und 

einer Firsthöhe von 99,0 m ü. NHN (d.h. 12,0 m bezogen auf das 

Niveau der Legdener Straße) festgesetzt. 

 

3.2.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl / Bau-

massenzahl 

Entsprechend den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

wird für das Plangebiet eine Grundflächenzahl von 0,6 für das Plan-

gebiet festgesetzt. Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch 

Stellplätze und Nebenanlagen ist demnach bis zu einer GRZ von 0,95 

zulässig. 

Die Festsetzung einer Geschossflächen- bzw. Baumassenzahl ist 

nicht erforderlich, da eine Überschreitung der Obergrenzen gem. § 17 

BauNVO in der Kombination aus Baukörperhöhe und Geschossigkeit 

ausgeschlossen ist. 

 

3.3 Überbaubare Flächen / Baugrenzen / Baulinien 

Die überbaubaren Flächen werden in der Art festgesetzt, dass für die 

Erweiterung des bestehenden Marktgebäudes sowohl eine Option in 

nördlicher als auch in westlicher Richtung (abhängig von der Art des 

anzusiedelnden Markte) möglich ist. 

Im Bereich der Legdener Straße ist eine überbaubare Fläche für die 

Errichtung einer Werbeanlage festgesetzt.  

Die Stellplatzanlage wird entsprechend im Bebauungsplan planungs-

rechtlich gesichert. 

 

3.4 Bauweise / Bauformen 

Innerhalb des Sondergebietes überschreitet die geplante Bebauung 

künftig die in einer offenen Bauweise maximal zulässige Gebäude-

länge von bis zu 50 m. Aus diesem Grunde wird für das Sondergebiet 

eine abweichende Bauweise festgesetzt. Demnach sind in einer 

grundsätzlich offenen Bauweise auch Gebäudelängen von mehr als 

50 m zulässig. 
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Für das Mischgebiet wird weiterhin eine offene Bauweise festgesetzt. 

 

3.5 Bauliche Gestaltung  

Vor dem Hintergrund, dass es sich um die Erweiterung eines beste-

henden Gebäudes handelt, werden keine Festsetzungen zur Gestal-

tung der geplanten baulichen Anlagen getroffen. 

 

 

4 Erschließung  

Die Erschließung des Plangebietes ist wie bisher über die bestehen-

de Anbindung an die Legdener Straße (B 474) gewährleistet. Die 

freizuhaltenden Sichtwinkel sind in der Planzeichnung des Bebau-

ungsplanes eingetragen. In Abhängigkeit davon, wie das bestehende 

Marktgebäude erweitert wird, entfällt die Zufahrt zu der Stellplatzan-

lage ausgehend von der Kirchstraße.  

 

4.1 Rad- und Fußwegenetz  

Das Plangebiet ist für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer 

durch die entlang der Legdener Straße und der Kirchstraße verlau-

fenden Gehwege erschlossen. 

 

4.2 Ruhender Verkehr  

Die gem. Bauordnung NRW erforderlichen privaten Stellplätze sind 

auf dem privaten Betriebsgrundstück unterzubringen. Die Zahl der 

Stellplätze wird in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung der 

baulichen Erweiterung des Marktes festgelegt. Der Nachweis einer 

ausreichenden Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des bau-

ordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

 

4.3 Öffentlicher Personennahverkehr  

Das Plangebiet ist über die auf der Legdener Straße verkehrenden 

Buslinien an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs angebunden. 

 

 

5 Natur und Landschaft / Freiraum 

5.1 Festsetzungen zur Grüngestaltung  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits heute hoch versie-

geltes Grundstück. Durch die Erweiterung des Marktes in westliche 

Richtung erfolgt eine Umgestaltung des Kundenparkplatzes. Eine 

Erhöhung des Versiegelungsgrades ist nicht anzunehmen. 

Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Versiegelung sind zu-

sätzliche negative Auswirkungen auf den Boden oder das Lokalklima 

nicht zu erwarten. Zur Minimierung der möglichen negativen Auswir-

kungen des hohen Versiegelungsgrades im Plangebiet wird eine 
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Durchgrünung der Stellplatzflächen mit mindestens mittelkronigen 

Bäumen empfohlen. Die vorhandenen Bäume werden durch Festset-

zungen im Bebauungsplan gesichert. 

Die verbleibenden Pflanzflächen werden im Bebauungsplan als „Flä-

chen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen” festgesetzt und damit planungsrechtlich gesichert.  

 

5.2 Eingriffsregelung 

Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff 

BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 

BauGB vom Verursacher auszugleichen ist.  

Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit (vgl. An-

hang), welches auf externen Flächen oder den Ankauf von Bio-

topwertpunkten ausgeglichen werden muss. Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sind auf Dauer anzulegen, zu pflegen und recht-

lich zu sichern. Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden bis 

zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festgelegt. 

 

5.3 Biotop- und Artenschutz 

Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-

isch geschützter Arten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwar-

ten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des 

Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften potenzi-

ell nicht ausgeschlossen werden können – bzw., ob und welche 

Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erfor-

derlich werden. 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend durch das Gebäude der 

bestehenden Lidl-Filiale sowie der zugehörigen Stellplatzanlage ge-

nutzt. Die Stellplatzanlage ist in schmalen Bereichen mit Bodende-

ckern (Heckenmyrte) bepflanzt; Bäume sind lediglich in den 

Randbereichen vorhanden. Der Versiegelungsgrad ist dementspre-

chend hoch und liegt bei ca. 90 % der Fläche.  

Die bestehenden Grünstrukturen sind aufgrund ihrer Größe und Lage 

sowie der zahlreichen Störquellen durch die menschliche Nutzung 

nicht geeignet um planungsrelevanten Vogelarten einen Lebens- und/ 

oder essentiellen Nahrungsraum zu bieten.  

 

Ein Vorkommen planungsrelevanter Fledermausarten - insbesondere 

Tiere aus der Gruppe der sogenannten Siedlungsfledermäuse - ist 

zwar grundsätzlich denkbar, allerdings übernimmt das bestehende 

Gebäude aufgrund der Bauweise (u.a. Traufgitter) keine Quartiers-

funktion. Der großflächig versiegelte Parkplatz stellt zudem für Fle-

dermäuse kein essentielles Nahrungshabitat dar – auch wenn 

* Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr NRW und des Ministe-

riums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur und Ver-

braucherschutz vom 

22.12.2010: Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von 

Vorhaben. Gemeinsame Hand-

lungsempfehlungen. 
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vereinzelt jagende Tiere, z.B. während der Dämmerungsphase an 

den Straßenbeleuchtungen (insbesondere Zwergfledermaus) nicht 

vollständig auszuschließen sind.  

Für die bauliche Erweiterung sind ohnehin keine Abrissmaßnahmen 

vorgesehen. In dieser Hinsicht ist lediglich eine behutsame Entfer-

nung von Dachteilen für die notwendigen Anbauarbeiten zu erwarten. 

Ein Vorkommen des Laubfrosches kann aufgrund der Habitatausstat-

tung des Plangebietes ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der hohen Vorbelastungen der Grünflächen durch Lärm, 

Licht und Verkehr sowie der bestehenden Gebäudesubstanz kann 

eine Betroffenheit von planungsrelevanten Arten ausgeschlossen 

werden. Mit der Planung werden keine Verbotstatbestände gem. § 44 

(1) BNatSchG vorbereitet.  

 

Tab. 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 4 im Messtischblatt 3908, Stand: Au-
gust 2016. Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzureichend, S = schlecht. WS = 
Wochenstube, WQ = Winterquartier, ZQ = Zwischenquartier. XX = Hauptvorkommen, 
X = Vorkommen, (X) = potentielles Vorkommen. Lebensraumtypen: Kleingehölze, 
Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Säume, Hochstaudenfluren, Gärten, Parkanla-
gen, Gebäude. 

Art Status Erhaltungszustand KlGehoel Saeu Gaert Gebaeu

Wissenschaftlicher	Name Deutscher	Name in	NRW	(ATL)

Säugetiere

Eptesicus	serotinus Breitflügelfledermaus Art	vorhanden G- X XX WS/WQ

Pipistrellus	pipistrellus Zwergfledermaus Art	vorhanden G XX XX WS/WQ

Vögel

Accipiter	gentilis Habicht sicher	brütend G- X X

Accipiter	nisus Sperber sicher	brütend G X X X

Alauda	arvensis Feldlerche sicher	brütend U- X

Anthus	pratensis Wiesenpieper sicher	brütend S XX

Anthus	trivialis Baumpieper sicher	brütend U X

Ardea	cinerea Graureiher sicher	brütend G X X

Asio	otus Waldohreule sicher	brütend U XX (X) X

Athene	noctua Steinkauz sicher	brütend G- XX X X X

Buteo	buteo Mäusebussard sicher	brütend G X X

Coturnix	coturnix Wachtel sicher	brütend U XX

Cuculus	canorus Kuckuck sicher	brütend U- X X

Delichon	urbica Mehlschwalbe sicher	brütend U X X XX

Dryobates	minor Kleinspecht sicher	brütend U X X

Dryocopus	martius Schwarzspecht sicher	brütend G X X

Falco	tinnunculus Turmfalke sicher	brütend G X X X X

Hirundo	rustica Rauchschwalbe sicher	brütend U X X XX

Luscinia	megarhynchos Nachtigall sicher	brütend G XX X X

Passer	montanus Feldsperling sicher	brütend U X X X

Perdix	perdix Rebhuhn sicher	brütend S XX X

Phoenicurus	phoenicurus Gartenrotschwanz sicher	brütend U X X

Scolopax	rusticola Waldschnepfe sicher	brütend G X

Streptopelia	turtur Turteltaube sicher	brütend S XX (X)

Strix	aluco Waldkauz sicher	brütend G X (X) X X

Tyto	alba Schleiereule sicher	brütend G X XX X X

Amphibien

Hyla	arborea Laubfrosch Art	vorhanden U XX XX (X)  
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5.4 Wasserwirtschaftliche Belange  

Wasserwirtschaftliche Belange sind von dem Planvorhaben nicht be-

troffen. 

 

5.5 Forstliche Belange  

Forstliche Belange sind von dem Planvorhaben nicht betroffen. 

 

 

6 Belange des Klimaschutzes 

Durch die Planung erfolgt die langfristige Sicherung eines bestehen-

den Betriebsstandortes. Das im Plangebiet zu erweiternde Gebäude 

(Anbau an ein Bestandsgebäude) wird entsprechend den Vorschriften 

der Energieeinsparverordnung errichtet. Damit wird der Primärener-

giebedarf des Gebäudes gesenkt. 

 

 

7 Ver- und Entsorgung  

7.1 Gas-, Strom- und Wasserversorgung  

Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung wird durch die bestehenden 

Leitungsnetze sichergestellt.  

 

7.2 Abwasserentsorgung  

Die Entsorgung des anfallenden Abwassers (Schmutz- und Nieder-

schlagswasser) kann durch das bestehende Leitungsnetz sicherge-

stellt werden.  

 

7.3 Abfallentsorgung  

Die Abfallbeseitigung erfolgt vorschriftgemäß durch ein von der Ge-

meinde konzessioniertes Unternehmen. 

 

 

8 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 

Das Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet ist nicht bekannt, 

kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf 

außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige Ge-

genstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 

Kampfmittelbeseitigungsdienst durch das Ordnungsamt der Gemein-

de Rosendahl zu verständigen. 
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9 Immissionsschutz  

Im Rahmen einer schalltechnische Untersuchung* wurden die Aus-

wirkungen der Ansiedlung des Lebensmittelmarktes gutachterlich 

untersucht.  

Als Immissionsorte wurden die im Umfeld des Plangebietes an der 

Legdener Straße und Kirchstraße gelegenen Nutzungen betrachtet. 

Die Anlieferung des Marktes soll künftig im Osten des geplanten 

Baukörpers erfolgen. Für die Ermittlung der von dem Vorhaben ver-

ursachten Lärmemissionen wird davon ausgegangen, dass sich die 

Warenanlieferung auf die Tagzeit, d.h. auf den Zeitraum zwischen 

6.00 und 22.00 Uhr beschränkt, die Öffnungszeiten des Marktes auf 

7.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Entsprechende Betriebszeitenregelungen 

sind im Rahmen der Baugenehmigung aufzunehmen. Des weiteren 

wurde für die Immissionsprognose der Erhalt der bestehenden Lärm-

schutzwand an der nördlichen Plangebietsgrenze zu Grunde gelegt. 

An der rückwärtigen (nordöstlichen) Grenze des Plangebietes wird 

als Schallschutzmaßnahmen die Errichtung einer Schallschutzwand 

erforderlich, deren exakte Lage abhängig von der Gestaltung des 

Baukörpers ist. Die Festlegung der künftig erforderlichen Maßnahme 

erfolgt daher auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in Kenntnis des konkreten 

Vorhabens. 

Als Ergebnis des Gutachtens wird für die verschiedenen Planungsva-

rianten übereinstimmend festgestellt, dass die für die Immissionsorte 

IP 2 bis IP 8 geltenden Immissionsrichtwerte im Tageszeitraum (6.00 

bis 22.00 Uhr) eingehalten bzw. unterschritten werden.  

Für den Immissionsort IP 1 werden die Immissionsrichtwerte im 

Dachgeschoss um 1 dB überschritten. Aus Sicht des Gutachters wird 

diese geringfügige Überschreitung, die unterhalb der Wahrneh-

mungsgrenze liegt, in der gegebenen Situation jedoch als hinnehm-

bar eingestuft. 

 

10 Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und 

Hinweise  

10.1 Denkmalschutz  

Belange des Denkmalschutzes sind im Plangebiet nicht betroffen. Im 

Falle von kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschrif-

ten des Denkmalschutzgesetzes NRW zu beachten. Ein entsprechen-

der Hinweis ist im Bebauungsplan aufgenommen. 

 

11 Fragen der Durchführung und Bodenordnung 

Maßnahmen der Bodenordnung sind zur Umsetzung des Bebau-

ungsplanes nicht erforderlich, da das Plangebiet im Besitz eines Ei-

gentümers ist. 

 

* Immissionsschutz-Gutachten, 

Schalltechnische Beurteilung 

im Rahmen der Bauleitplanung 

zur Ausweisung eines SO-

Gebietes (Erweiterung 

Einzelhandel) in Holtwick, 

Schallimmissionsprognose 

Nr. 05 0741 16-1, Uppenkamp 

und Partner, Ahaus, November 

2016 
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12 Flächenbilanz 

 

Gesamtfläche 0,45 ha – 100 % 
davon: 

– Sondergebiet 0,42 ha –      94 % 
– Mischgebiet 0,03 ha  6 % 
 

 

13 Umweltbericht  

Der Umweltbericht fasst die Ergebnisse der gem. §§ 2 (4) i.V.m § 1 

(6) Nr. 7 und 1a BauGB durchzuführenden Umweltprüfung zusam-

men, in der die mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans 

voraussichtlich verbundenen Umweltauswirkungen ermittelt und be-

wertet wurden. Inhaltlich und in der Zusammenstellung der Daten 

berücksichtigt der Umweltbericht die Vorgaben der Anlage zu §§ 2 (4) 

und 2a BauGB. 

Der Untersuchungsrahmen des Umweltberichts umfasst im Wesentli-

chen das Plangebiet des Bebauungsplans. Je nach Erfordernis und 

räumlicher Beanspruchung des zu untersuchenden Schutzgutes er-

folgt eine Variierung dieses Untersuchungsraums. 

 

13.1 Beschreibung des Vorhabens und der Umweltschutz-

ziele 

 Vorhaben 

Es ist vorgesehen, den innerhalb des Plangebietes vorhanden Le-

bensmittelmarkt baulich in westliche und ggfs. in nördliche Richtung 

zu erweitern und damit die Verkaufsfläche von 700 qm auf 1.100 qm 

zu erhöhen. Für die bauliche Erweiterung sind keine Abrissmaßnah-

men vorgesehen. In dieser Hinsicht ist lediglich eine behutsame Ent-

fernung von Dachteilen für die notwendigen Anbauarbeiten zu 

erwarten. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des 

geplanten Lebensmitteldiscountmarktes zu schaffen, ist die Neuauf-

stellung des Bebauungsplanes notwendig.  

 

 Umweltschutzziele 

Die auf den im Folgenden genannten Gesetzen bzw. Richtlinien ba-

sierenden Vorgaben für das Plangebiet werden je nach Planungsrele-

vanz inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter konkre-

tisiert. 
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Tabelle 1: Beschreibung der Umweltschutzziele. 

Umweltschutzziele 

Mensch Hier bestehen fachliche Normen, die insbesondere auf den Schutz des Menschen vor Immissio-
nen (z.B. Lärm) und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zielen (z.B. Baugesetzbuch, TA 
Lärm, DIN 18005 Schallschutz im Städtebau).  

Bezüglich der Erholungsmöglichkeit und Freizeitgestaltung sind Vorgaben im Baugesetzbuch 
(Bildung, Sport, Freizeit und Erholung) und im Bundesnaturschutzgesetz (Erholung in Natur und 
Landschaft) enthalten. 

Biotoptypen, 

Tiere und Pflanzen,  

Biologische Vielfalt, 

Arten- und Bio-

topschutz 

Die Berücksichtigung dieser Schutzgüter ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, dem Land-
schaftsgesetz NW, dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz NRW und in den ent-
sprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches (u.a. zur Sicherung der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstät-
ten und Lebensräume sowie Erhalt des Walds wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und 
seiner ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktion) sowie der Bundesartenschutzver-
ordnung vorgegeben. Weitere Auskünfte geben die Fachinformationssysteme des Landesamts 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). 

Boden und Wasser Hier sind die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Bundes- und Landesbodenschutz-
gesetzes (u.a. zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden, zur nachhalti-
gen Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen), der Bundesbodenschutzverord-
nung und bodenschutzbezogene Vorgaben des Baugesetzbuches (z.B. Bodenschutzklausel) 
sowie das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz (u.a. zur Sicherung der Ge-
wässer zum Wohl der Allgemeinheit  und als Lebensraum für Tier und Pflanze) die zu beachten-
den gesetzlichen Vorgaben. 

Landschaft Die Berücksichtigung dieses Schutzguts ist gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz, dem Land-
schaftsgesetz NW (u.a. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
werts der Landschaft) und in den entsprechenden Paragraphen des Baugesetzbuches 
vorgegeben. 

Luft und Klima Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität und zur Vermeidung von schädlichen Umweltein-
wirkungen sind die Vorgaben des Baugesetzbuchs, des Bundesimmissionsschutzgesetzes und 
der TA Luft zu beachten. Indirekt enthalten über den Schutz von Biotopen das Bundesnatur-
schutzgesetz und direkt das Landschaftsgesetz NW Vorgaben für den Klimaschutz. 

Kultur- und  

Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt. Der 
Schutz eines bedeutenden, historischen Orts- und Landschaftsbilds ist in den entsprechenden 
Paragraphen des Baugesetzbuchs bzw. des Bundesnaturschutzgesetzes vorgegeben. 

 

 

13.2 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und 

Auswirkungsprognose 

Der derzeitige Umweltzustand innerhalb des Plangebietes ist durch 

den hohen Versiegelungsgrad und die deutlichen Vorbelastungen 

insbesondere durch Lärm, Licht und Besucher-/ Anlieferungsverkehr 

geprägt. 

Dementsprechend sind die Schutzgüter von Natur und Landschaft 

(Boden, Wasser, Klima/ Luft, Arten und Lebensgemeinschaften/ Bio-

toptypen/ Artenschutz,  Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, Wir-

kungsgefüge zwischen den Schutzgütern) insgesamt von 

nachrangiger Qualität. Es bestehen derzeit keine nachteiligen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut „Mensch“.  

Bei Durchführung der Planung erfolgt eine Umgestaltung des Kun-

denparkplatzes zur baulichen Erweiterung des bestehenden Super-

marktes. Damit ist keine weitere Erhöhung des Versiegelungsgrades, 

welche zu erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter führen 

könnte, zu erwarten. Die Einhaltung der geltenden Immissionsricht-
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werte in Bezug auf das Schutzgut „Mensch“ wird ebenfalls sicherge-

stellt.  

Im Bereich des Plangebietes sind durch die Bauarbeiten zur Errich-

tung des bestehenden Gebäudes sowie des Parkplatzes bereits um-

fangreiche Bodenbewegungen vorgenommen worden. Ungestörte 

Bodenprofile oder (Grund-)Wasserverhältnisse sind dementspre-

chend nicht mehr zu erwarten. Auch die Schutzgüter Klima und Luft 

sind durch den derzeitigen hohen Versiegelungsgrad deutlich anthro-

pogen vorgeprägt, so dass mit Umsetzung des Vorhabens keine vo-

raussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen im Vergleich zum 

derzeitigen Zustand erwartet werden. 

Hinsichtlich der Bewertung der Auswirkungen auf Arten- und Lebens-

gemeinschaften sowie die vorhandenen Biotoptypen sei an dieser 

Stelle auch auf die durchgeführte Artenschutzprüfung der Stufe I ver-

wiesen. Im Ergebnis sind auch hier keine Auswirkungen im Sinne der 

Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG zu erwarten.  

Mit nennenswerten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, 

wie z.B. der Bildung kleinklimatischer Wärmeinseln aufgrund zuneh-

mender Versiegelung, ist nicht in einem erheblichen Umfang zu rech-

nen. Insgesamt werden mit der Aufstellung des Bebauungsplans 

keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter vorbe-

reitet. 

 

13.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

standes 

 Bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Von einer deutlichen Änderung der bestehenden Strukturen im Plan-

gebiet ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen. Die 

Flächen würden voraussichtlich wie bisher als Verkaufsflächen sowie 

als Kundenparkplatz genutzt. Ein „natürliches“ Entwicklungspotenzial 

der Schutzgüter ist nicht zu erwarten. 

 

13.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

 Nutzung erneuerbarer Energien und sparsamer Umgang 

mit Energien 

Die Ausrichtung des Gebäudes bietet geeignete Voraussetzungen für 

die Nutzung von Solarenergie. Die Nutzung erneuerbarer Energien 

und ein sparsamer und effizienter Energieeinsatz bleiben den Bau-

herren vorbehalten. Ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist auch 

aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ratsam.  
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 Eingriffsregelung 

Mit der Planung wird ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff 

BNatSchG vorbereitet, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) 

BauGB vom Verursacher auszugleichen ist.  

Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit (vgl. An-

hang), welches auf externen Flächen oder den Ankauf von Bio-

topwertpunkten ausgeglichen werden muss. Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen sind auf Dauer anzulegen, zu pflegen und recht-

lich zu sichern. Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden bis 

zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festgelegt. 

 

13.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da es sich bei der Planung um die Überplanung eines bestehenden 

Betriebsstandortes handelt und bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten Flächen vorrangig 

eine Wiedernutzung von bereits versiegelten Flächen angestrebt 

werden soll, besteht hier eine optimale Möglichkeit, das Planvorha-

ben sowohl aus städtebaulicher als auch aus ökologischer Sicht zu 

realisieren. Alternative Standort zur Ansiedlung eines Lebensmittel-

marktes der geplanten Größenordnung im Ortskern von Holtwick be-

stehen nicht.  

 

13.6 Zusätzliche Angaben 

Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-

hand von Erhebungen bzw. Bestandserfassungen des städtebauli-

chen und ökologischen Zustands der Umgebung. 

Darüber hinaus gehende technische Verfahren wurden nicht erforder-

lich. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 

Angaben traten nicht auf. 

Gem. § 4c BauGB sind die vom Bebauungsplan ausgehenden erheb-

lichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu überwachen. 

Hierin werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz 

zuständigen Behörden unterstützt.  

Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen lassen keine unvorher-

gesehenen erheblichen Umweltauswirkungen erwarten. 

Weitere Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prü-

fungen im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren. 

Unbenommen hiervon ist die Überprüfung seitens der für den Um-

weltschutz zuständigen Behörden gem. § 4 (3) BauGB. 

 

13.7 Zusammenfassung 

Zusammenfassend betrachtet, wurde die vorliegende Neuaufstellung 

des Bebauungsplanes erforderlich, um den Einzelhandelsstandort 

zukunftsfähig zu sichern und die Entwicklung eines moderneren Ein-
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kaufsmarktes mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.100 qm zuzüg-

lich der notwendigen Lagerflächen und Sozialräume vorzubereiten.  

Entsprechend der bislang zulässigen Nutzung als Mischgebiet ist der 

derzeitige Umweltzustand innerhalb des Plangebietes durch einen 

hohen Versiegelungsgrad deutlich vorbelastet und aufgrund man-

gelnder Grünstrukturen für planungsrelevante Arten nicht als Lebens-

raum und / oder essentielles Nahrungshabitat geeignet. Durch das 

Planvorhaben werden keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 

die Umweltschutzgüter vorbereitet. Um die Einhaltung der Immissi-

onsrichtwerte sicherzustellen, wird derzeit ein Immissionsgutachten 

erarbeitet. 

Ein Vorkommen von Arten gem. § 7 BNatSchG sowie eine daraus 

resultierende Erfüllung von Verbotstatbeständen gem. §44 BNatSchG 

ist aufgrund der Ausprägung der Schutzgüter nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht zu erwarten.  

Sinnvolle anderweitige Planungsmöglichkeiten hinsichtlich räumlicher 

oder funktionaler Alternativen, die gegenüber der vorliegenden Pla-

nung städtebauliche oder ökologische Vorteile aufweisen, bestehen 

nicht.  

Sonstige technische Verfahren wurden nicht erforderlich und Schwie-

rigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben tra-

ten nicht auf. 

Maßnahmen zum Monitoring werden auf der Ebene des Bebauungs-

plans nicht erforderlich und beschränken sich somit auf die Prüfungen 

im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren.  

Insgesamt werden mit der Aufstellung des Bebauungsplans voraus-

sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen nachteiliger Art vor-

bereitet. 

 

 

 

Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Rosendahl 

Coesfeld, im Oktober 2016 

 

WOLTERS PARTNER 

Architekten & Stadtplaner GmbH 

Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 
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ANHANG 

 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 

Zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird das Biotopwertverfah-

ren des Landes Nordrhein-Westfalen* angewandt. 

Dieses Verfahren wird für den Bestand vor dem Eingriff (Tab. 1) und 

den Zustand nach dem Eingriff (Tab. 2) durchgeführt. Die Biotopwert-

differenz (Tab. 3) zeigt auf, ob ein Ausgleich der potenziellen Eingriffe 

innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erfolgen kann 

oder ein externer Ausgleich erforderlich wird.  

Insgesamt entsteht mit der Planung ein Biotopwertdefizit, welches auf 

externen Flächen oder den Ankauf von Biotopwertpunkten ausgegli-

chen werden muss. Lage und Art der Ausgleichsmaßnahmen werden 

bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes festgelegt. 

 

 

* Kreis Coesfeld, Fachbereich 70 

– Umwelt, Naturschutz und 

Landschaftspflege: Biotopwert-

verfahren zur Bewertung von 

Eingriffen und Bemessung von 

Ausgleichsmaßnahmen im 

Kreis Coesfeld. Coesfeld, 

03.01.2006. 

 

 



Münster, im August 2016  
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1 Aufgabenstellung & Auftragsdurchfüh-
rung 

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung der Untersuchung 

In der Gemeinde Rosendahl liegen Planungen zur Erweiterung eines dann 

großflächigen Vorhabens vor. Im Ortsteil Holtwick ist aktuell ein LIDL-Dis-

countmarkt mit einer Verkaufsflächengröße von rd. 700 qm ansässig. Das 

Grundstück und der Markt selbst befinden sich im Privateigentum und sind 

an die Firma LIDL vermietet. Das Mietverhältnis endet jedoch im Februar 

2017 und von Seiten der Firma LIDL ist keine Verlängerung geplant. Der 

Eigentümer möchte den Markt nun an einen anderen Lebensmittelanbie-

ter weitervermieten. 

Im Rahmen des anstehenden Betreiberwechsels liegen Planungen zur Er-

weiterung und Modernisierung der Betriebsstätte vor. Der Markt soll um 

rd. 400 qm auf dann maximal 1.100 qm Verkaufsfläche erweitert werden. 

Nach Erweiterung handelt es sich um einen großflächigen Einzelhandels-

betrieb gemäß BauNVO. 

Für das Vorhaben ist somit zu prüfen, ob durch die geplante Verkaufsflä-

chenerweiterung bestehende schützenswerte Versorgungsstrukturen 

(zentrale Versorgungsbereiche, Standorte der wohnungsnahen Versor-

gung) in der Gemeinde Rosendahl sowie in den angrenzenden Städten 

und Gemeinden in ihrer Funktionsfähigkeit nicht nur unwesentlich betrof-

fen sind und demnach landesplanerisch und städtebaulich negative Aus-

wirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO eintreten können. 

Die Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse wird die folgenden Frage-

stellungen untersuchen: 

 Wie stellen sich die städtebauliche Ausgangssituation sowie ihre Ent-

wicklungspotenziale innerhalb der schützenswerten Standortlagen 

dar? 

 Welche absatzwirtschaftlichen Umsatzumlenkungen werden durch 

das Vorhaben ausgelöst? 

 Wie ist die Sensibilität der städtebaulichen Ausgangssituation in den 

schützenswerten Bereichen zu bewerten?  

 Wie sind die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen hinsichtlich mögli-

cher Veränderungen: 

- der landesplanerischen Versorgungsfunktion,  

Großflächige Planung 

Prüfung nach § 11    

Abs. 3 BauNVO 

Untersuchungsrelevante 

Fragestellungen 
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- der örtlichen Zentrenstruktur,  

- zentraler Versorgungsbereiche,  

- der wohnungsnahen Versorgung, 

- strukturprägender Magnetbetriebe in den schützenswerten La-

gen, 

- zukünftiger Entwicklungspotenziale 

landesplanerisch und städtebaulich einzuordnen? 

 Wie ist das Vorhaben nach einer möglichen Realisierung in seiner Ge-

samtwirkung zu beurteilen? 

 Beeinträchtigt das Vorhaben die Entwicklung städtebaulich wün-

schenswerter Strukturen an anderer Stelle? 

Schwerpunkt der Untersuchung ist die gutachterliche Bewertung mögli-

cher städtebaulicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben. Zur Einord-

nung des Vorhabens sollen weitere Fragestellungen behandelt werden, 

wenngleich einer Bewertung durch die planende Kommune im Rahmen 

ihrer kommunalen Planungshoheit oder aber einer raumordnerischen 

Stellungnahme nicht vorgegriffen werden soll. 

 Entspricht das Vorhaben den Vorgaben oder Empfehlungen des kom-

munalen Einzelhandelskonzeptes? 

 Ist das Vorhaben nach den Kriterien der Stadt- und Regionalplanung 

bzw. anhand der Rechtsprechung als un- / verträglich einzustufen? 

Mit der obigen Aufgabenstellung wurde die BBE Standort- und Kommu-

nalberatung Münster im Juli 2016 durch die Gemeinde Rosendahl beauf-

tragt. Als Projektleiter sind Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Schrader sowie Dipl.-

Geogr. Ann-Kathrin Kusch von der BBE Standort- und Kommunalberatung 

Münster für die Durchführung verantwortlich. 

1.2 Methodische Vorgehensweise 

Mit den nachfolgend aufgeführten methodischen Analysebausteinen er-

füllt die vorliegende Untersuchung die Anforderungen, die aufgrund ent-

sprechender Gerichtsurteile (u. a. OVG Münster, 06.11.2008, Az: 10 A 

2601/07) sowie gutachterlicher Praxis als Bestandteile einer rechtssiche-

ren Analyse erforderlich sind. Die Untersuchung entspricht den Regelun-

gen des BauGB, der BauNVO, des Einzelhandelserlasses NRW sowie 

Weitere Bewertungen 
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des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) – Sachli-

cher Teilplan „Großflächiger Einzelhandel“.1 

Grundlage der Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse ist die Gewin-

nung und Auswertung aktueller und differenzierter Daten und Informatio-

nen. Die Untersuchung basiert auf einer detaillierten städtebaulichen und 

betrieblichen Analyse der Angebotsstrukturen sowie der Nachfragesitua-

tion in der Gemeinde Rosendahl bzw. im Untersuchungsraum. In der Un-

tersuchung wird sowohl auf primär- als auch sekundärstatistische Daten 

zurückgegriffen.  

Bei den sekundärstatistischen Daten und Informationen (nicht originär 

durch die BBE Standort- und Kommunalberatung Münster erhobene Da-

ten) handelt es sich um nachfolgende Quellen:  

 Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Rosendahl, 

BBE Standort- und Kommunalberatung Münster, 2015 

 Aktualisierung des Handelsatlas Münsterland im Auftrag der IHK Nord 

Westfalen, BBE Standort- und Kommunalberatung Münster, 2016 

 Einzelhandels- und Zentrenkonzepte der Städte und Gemeinden im 

Einzugsgebiet, sofern vorhanden 

Zudem stellen die Daten, Marktforschungsuntersuchungen und Statistiken 

der nachfolgenden Institute eine weitere Grundlage dar:  

 EHI Retail Institute, Köln 2015 

 IFH Retail Consultants, Köln 2016 

 Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 

(IT.NRW), 2016 

Neben den Sekundärdaten wurden originäre Erhebungen, Vor-Ort-Re-

cherchen und Berechnungen vorgenommen. Der Analyse liegen detail-

lierte Daten zu Verkaufsflächen und Betreibern sowohl innerhalb des Un-

tersuchungsraumes als auch in sonstigen wesentlichen Standortlagen zu 

Grunde. Die Stellungnahme basiert auf einer vollständigen Erhebung aller 

untersuchungsrelevanten Betriebsstätten. Die Daten sind durch die Pro-

jektmitarbeiter der BBE Standort- und Kommunalberatung Münster erho-

ben worden. 

                                                   
1  Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) – Sachlicher Teil-

plan „Großflächiger Einzelhandel“ ist von der Landesregierung mit Zustimmung des 
Landtags als Rechtsverordnung beschlossen worden. Die Veröffentlichung der 
Rechtsverordnung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-
Westfalen am 12. Juli 2013 erfolgt. Damit ist der LEP NRW – Sachlicher Teilplan 
„Großflächiger Einzelhandel“ am 13. Juli 2013 in Kraft getreten. 

Datengrundlage 

Sekundärstatistische 

 Daten  

Marktforschung 

Primärerhebungen 
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Die Betriebsstätten werden dabei hinsichtlich ihres Marktauftrittes (ein-

schließlich des Sortimentsangebotes), ihrer Objekteigenschaften, ihrer 

Standortgüte sowie ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bewertet. Bei 

der Angebotserhebung wird zudem eine sortimentsgenaue Verkaufsflä-

chenerhebung des jeweiligen Angebotes nach ihrer Struktur (Kern-, Rand-

sortiment)2 vorgenommen. Auf der Grundlage branchenbezogener und 

betriebsspezifischer Flächenproduktivitäten3 erfolgt eine Umsatzprognose 

und damit eine absatzwirtschaftliche Bewertung der Angebotssituation. 

Die Analyse zur Nachfragesituation basiert neben der Zahl der Einwohner 

(= Bedarfsträger) im Untersuchungsraum auf den privaten jährlichen Ver-

brauchsausgaben in den untersuchungsrelevanten Sortimentsgruppen. 

Grundlage sind u. a. die sortimentsspezifischen Kaufkraftkennziffern der 

IFH Retail Consultants aus dem Jahre 2016. 

Für die schützenswerten Lagen im Untersuchungsraum wird eine Analyse 

der städtebaulichen Ausgangssituation vorgenommen. Im Fokus stehen 

die Sensibilität der städtebaulichen Ausgangssituation schützenswerter 

Lagen sowie die mögliche Betroffenheit strukturprägender Magnetbe-

triebe. Durch die Analyse der städtebaulichen Strukturen wird die Grund-

lage für eine gutachterliche Bewertung des Planvorhabens mit seinen ab-

satzwirtschaftlichen sowie letztendlich städtebaulichen Auswirkungen ge-

legt.  

Die Beurteilung städtebaulicher Verträglichkeiten sowie die Übereinstim-

mung mit den landesplanerischen Vorgaben erfolgt auf Basis der Umsatz-

leistungen und Umsatzumverteilungen des Planvorhabens. Die absatz-

wirtschaftlichen Auswirkungen werden vor dem Hintergrund der örtlichen 

städtebaulichen Situation reflektiert. Es wird somit geprüft, inwieweit durch 

das Vorhaben absatzwirtschaftliche Umlenkungen in städtebaulich schäd-

liche Auswirkungen umschlagen. 

Die vorliegende Auswirkungs- und Verträglichkeitsuntersuchung gliedert 

sich in zwei wesentliche Leistungsbausteine mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten und aufeinander aufbauenden Erarbeitungsschritten, wie 

es der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist.  

                                                   
2  Hierbei wurde sowohl die Gesamtverkaufsfläche als auch die Verkaufsfläche der 

einzelnen relevanten Randsortimente erhoben. 
3  EHI Retail Institute, Köln 2015 
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Abb. 1: Vorgehensweise  

 
Quelle: eigene Darstellung 
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2 Bedeutung der Nahversorgung 

Einen besonderen Stellenwert nimmt die Nahversorgung, d. h. die woh-

nungsnahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Be-

darfs, ein. Sie leistet nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Daseinsvor-

sorge, sondern ist oftmals ein wesentlicher Beitrag zur Zentrenentwick-

lung sowie vielfach ein Ort der Kommunikation und Identifikation. Der Ge-

setzgeber sowohl auf Bundes- als auch Landesebene stellt besondere An-

forderungen an den (großflächigen) Einzelhandel mit nahversorgungsre-

levanten Sortimenten.  

2.1 Einordnung in das Planungsrecht 

§ 11 Abs. 3 BauNVO enthält eine Sonderregelung für die bauplanungs-

rechtliche Zulässigkeit von Einkaufszentren und großflächigen Einzelhan-

delsbetrieben. Danach sind diese Betriebe nur in Kerngebieten und in für 

solche Betriebe ausdrücklich ausgewiesenen Sondergebieten zulässig. 

Für die Anwendung des § 11 Abs. 3 BauNVO bedarf es nicht des konkre-

ten Nachweises, dass Auswirkungen tatsächlich eintreten. Vielmehr ge-

nügt bereits die Möglichkeit des Eintretens solcher Auswirkungen. 

§ 11 Abs. 3 BauNVO zählt beispielhaft die in Betracht kommenden Aus-

wirkungen auf. Dies sind u. a. Auswirkungen auf die Versorgung der Be-

völkerung im Einzugsbereich sowie auf die Entwicklung zentraler Versor-

gungsbereiche in der Ansiedlungskommune oder in Nachbarkommunen. 

Maßgeblich für die Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben ist das Kriterium 

der Großflächigkeit. Nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind Auswirkungen anzu-

nehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 qm überschreitet. Nach gültiger 

Rechtsprechung wird die Schwelle zur Großflächigkeit bei 800 qm Ver-

kaufsfläche gesehen.  

Auch bei Überschreitung der Großflächigkeitsgrenze können Anhalts-

punkte dafür bestehen, dass die in § 11 Abs. 3 BauNVO genannten Aus-

wirkungen im Einzelfall nicht vorliegen. Gleiches gilt auch bei einer Unter-

schreitung des Wertes. Diese Anhaltspunkte können sich insbesondere 

aus  

 der Standortlage (= städtebaulich integrierte Lage) , 

 der Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung  

(= Verbrauchernähe) und 

 dem Warenangebot des Betriebes (= Anteil zentrenrelevanter Sorti-

mente)  

ergeben. 

 „Regelvermutung“ 

Großflächigkeitsgrenze 

800 qm VKF 

Widerlegung 

 „Regelvermutung“ 
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Die Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel“ geht da-

von aus, dass von negativen Auswirkungen dann nicht ausgegangen wer-

den kann, wenn der Flächenanteil für nicht nahversorgungsrelevante Sor-

timente weniger als 10 % der Verkaufsfläche beträgt, der Standort städte-

baulich integriert bzw. verbrauchernah ist und das Vorhaben zu einer Ver-

besserung der wohnungsnahen Versorgung beiträgt. Damit ist nicht jeder 

großflächige Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevantem Sorti-

mentsschwerpunkt lediglich in Kern- oder Sondergebieten zulässig. 

Auf Grundlage einer Entschließung des Deutschen Bundestages vom 25. 

April 2013 ist ein Prüfauftrag an eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des 

Handels, der DIHK und der kommunalen Spitzenverbände zu Empfehlun-

gen für eine verbesserte Handhabung der Regelvermutung erteilt worden. 

Hierbei hat sich gezeigt, dass sich die Vermutungsregel in der Praxis be-

währt hat, allerdings hinsichtlich des Phänomens Agglomeration weiter-

entwickelt werden müsste. 

Der LEP „Großflächiger Einzelhandel“ NRW greift die besondere Bedeu-

tung der Nahversorgung für die Zentrenentwicklung explizit auf. Grund-

sätzlich können großflächige Nahversorgungseinrichtungen nur innerhalb 

von zentralen Versorgungsbereichen festgesetzt werden. 

Ausnahmsweise sind diese jedoch auch außerhalb zentraler Versor-

gungsbereiche zulässig, sofern sie gemäß den Ausführungen zum sachli-

chen Teilplan „Großflächiger Einzelhandel“ folgende Voraussetzungen er-

füllen:  

 Eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen ist aus städtebau-

lichen oder siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhal-

tung gewachsener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf 

ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich. 

 Das Vorhaben dient der Gewährleistung einer wohnortnahen Versor-

gung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten.  

 Vom Vorhaben werden zentrale Versorgungsbereiche in der Ansied-

lungsgemeinde sowie in Nachbarkommunen nicht wesentlich beein-

trächtigt. 

Auf die Einordnung des Planvorhabens in die Zielvorgaben der Raumord-

nung und Landesplanung soll in einem separaten Kapitel (siehe Kapitel 

9.2) eingegangen werden. 

 

Arbeitsgruppe „Struktur-

wandel im Lebensmittel-

einzelhandel“ 

Zielvorgaben 

 Landesplanung 
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2.2 Qualität der Nahversorgung 

Zur Beurteilung der örtlichen Versorgungsstrukturen werden in aller Regel 

quantitative Messgrößen wie Verkaufsflächenausstattungen pro Einwoh-

ner oder Bindungsquoten hinzugezogen und hieraus oftmals rechnerische 

Korridore für zukünftige Entwicklungen abgeleitet. Allerdings werden 

diese Kennziffern einer sachgerechten und differenzierten Betrachtung 

nur bedingt gerecht, da neben quantitativen Messgrößen die Qualität der 

Nahversorgung eine entscheidende Rolle spielen kann, wie etwa: 

 die Vielfalt der Versorgungsangebote 

 eine Magnetfunktion für andere Nutzungen 

 die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Angebotsstrukturen 

 die räumliche Verteilung und Feinmaschigkeit des Versorgungsnetzes 

 die städtebauliche Integration und Funktion der Einrichtungen 

Die obigen Merkmale machen zugleich deutlich, dass sich die Beurteilung 

einer Planung nicht allein an quantitativen Strukturen ableiten lässt und 

Regeln wie die sogenannte 35 %-Regel des Einzelhandelserlasses NRW 

(EHE NRW) lediglich erste Hinweise liefern können, zumal die örtlichen 

Siedlungsstrukturen sowie -dichte einer ortsindividuellen Beurteilung be-

dürfen.4 

Wenngleich aus Sicht der Verbraucher die Nähe zum Wohnort sowie die 

Angebotsauswahl die wesentlichen qualitativen Aspekte bei der Wahl ih-

rer präferierten Angebotsstätten sind, so unterscheiden sich die faktischen 

Einzugsgebiete unterschiedlicher Angebotsformen teilweise doch erheb-

lich. 

                                                   
4  Die 35 %-Regel ist im Bericht der Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmitte-

leinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO“ im Jahr 2002 genannt und in den Einzel-
handelserlass NRW vom 02.09.2008 übernommen worden. Hier wird, sofern keine 
besonderen Siedlungs- und Konkurrenzstrukturen gegeben sind, angenommen, 
dass ein Vorhaben dann der Nahversorgung dient, wenn 35 % der projektrelevan-
ten Kaufkraft im Nahbereich nicht durch das Vorhaben überschritten wird. 

Qualitätsmerkmale 

 Nahversorgung 

sog. 35 %-Regel 
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Abb. 2: Gründe für die Wahl des Haupteinkaufsortes 

 
Quelle: eigene Darstellung; Forschungsstudie „Qualifizierte Nahversorgung“, BVL, 

HDE, IRE BS, HCU, 2013 

Während z. B. Discounter zwischen 38 % und 40 % ihrer Umsätze aus 

einem Nahbereich von maximal 1.000 Metern generieren, so sind dies bei 

SB-Warenhäusern lediglich 23 % der dort gebundenen Umsätze. Neben 

der Dimensionierung einzelner Betriebsstätten spielen darüber hinaus die 

Siedlungsstrukturen und die Verdichtung der örtlichen Strukturen eine be-

deutende Rolle. 
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Abb. 3: Einzugsbereiche differenziert nach Betriebsformen 

 
Quelle: eigene Darstellung; Forschungsstudie „Qualifizierte Nahversorgung“, BVL, 

HDE, IRE BS, HCU, 2013 

Mögliche Veränderungen der Angebotsstrukturen führen in der Regel ins-

besondere zu Umverteilungswirkungen innerhalb des (Nah-) Einzugsbe-

reiches. Die Summierung bestehender Bindungs- oder Deckungsquoten 

innerhalb eines Raumes mit der zukünftigen Umsatzleistung eines Vorha-

bens stellt keine adäquate Abbildung der zukünftigen Versorgungssitua-

tion dar, da Effekte wie Umsatzumverteilungen oder eine Veränderung der 

Flächenleistungen hierüber nicht berücksichtigt werden können. 

2.3 Einordnung in die Marktentwicklung 

Die geplante Erweiterung der Verkaufsfläche des Vorhabens steht im Kon-

text der bundesweit zu beobachtenden Entwicklungen im Marktsegment 

Lebensmitteldiscounter. 

Bemerkenswert ist trotz eines möglicherweise oftmals entstehenden Ein-

drucks einer steigenden Zahl von Betriebsstätten eine lediglich geringfü-

gige Zunahme von Betriebsstätten bzw. seit 2011 sogar ein Rückgang ge-

genüber den Vorjahren. Dies mag damit zusammenhängen, dass im Zuge 

von Neuerrichtungen zum Teil Altstandorte aufgegeben werden.  
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Abb. 4: Entwicklung der Betriebsstätten bei Lebensmitteldiscountern  

 
Quelle: eigene Darstellung; EHI Retail Institute, Köln 2016 

Zugleich haben sich die angebotene Artikelzahl und die Sortimentsbreite 

in den letzten Jahren verschoben. Die anteilig größten Verschiebungen 

des Sortimentes haben im Bereich Frischwaren und Tiefkühlkost/Eis statt-

gefunden bei gleichzeitig rückläufiger Artikelzahl im Bereich Non Food II 

und somit bei den Aktions- und Saisonartikeln. 

Abb. 5: Entwicklung der Artikelzahlen bei Lebensmitteldiscountern  

 
Quelle: eigene Darstellung; EHI Retail Institute, Köln 2014 
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Die obigen Marktentwicklungen gehen mit steigenden Verkaufsflächenan-

sprüchen insbesondere der Discountmärkte einher, die an vielen Standor-

ten bereits den Sprung über die Großflächigkeitsgrenze von  

800 qm realisiert haben. Eine Erweiterung des bereits bestehenden An-

gebotes findet i. d. R. nicht statt. Die zusätzlichen Flächen werden vorran-

gig für eine verbesserte Warenpräsentation, für großzügigere Gangbrei-

ten, Leergut-Annahmestellen o. ä. sowie für verbesserte logistische Ab-

läufe verwendet. 

Die Verkaufsflächenausweitungen sind insbesondere gestiegenen Anfor-

derungen an eine moderne Betriebsstätte sowie der demografischen Ent-

wicklung geschuldet: 

 großzügigere Gangbreiten sowie breitere Durchgänge für eine bes-

sere und bequemere Nutzung mit Einkaufswagen, Kinderwagen und 

Rollstühlen / Gehhilfen (verbesserte Bewegungsfreiheit) 

 die Schaffung zusätzlicher Durchgänge zwischen den Produktregalen 

zur Verkürzung der Laufwege der Kunden 

 eine breitere Platzierung einzelner Artikel, bessere Übersichtlichkeit 

sowie verbesserte Zugriffsmöglichkeiten durch niedrigere Regalhöhen 

sowie Vermeidung von Über-Kopf-Platzierungen 

 eine bessere Lesbarkeit durch klare Platzierungen sowie größere 

Preis- und Informationsschilder 

 die Schaffung eines separaten Bereichs als Leergut-Annahmestelle 

und somit bequemere Rückgabe 

 verbesserte logistische Abläufe bzw. Erleichterung der Arbeitsabläufe 

für die Mitarbeiter 

Die erhöhten Anforderungen an die Verkaufsflächendimensionierung bei 

gleichbleibender Sortimentsgestaltung ohne wesentliche Erhöhung der 

Produktanzahl5 führt mittelbar zu sinkenden Flächenleistungen der Disco-

unter bei einer gleichzeitig höheren Verkaufsflächendimensionierung pro 

Betriebsstätte. 

Allerdings ist die Entwicklung der Flächenleistung auch anderen mögli-

chen Faktoren geschuldet, über die in ihren künftigen Ausprägungen oder 

Wechselwirkungen nur spekuliert werden kann. Dies betrifft u. a. makro-

ökonomische Entwicklungen wie die Kaufkraftentwicklung oder die Ver-

schiebung von Verbrauchsausgaben sowie Einflüsse durch Wettbewerbs-

veränderungen. 

                                                   
5  Eine Erweiterung des bestehenden Angebotes findet, wie angeführt, i. d. R. nicht 

bzw. nur sehr begrenzt statt. 

Steigende Verkaufs- 

flächenansprüche 

Veränderte 

 Flächenleistungen 



 

Bedeutung der Nahversorgung  

 

 13 

 

 

Auch wenn somit aus heutiger Kenntnis von einer sinkenden Flächenpro-

duktivität auszugehen ist, erscheinen die lineare Fortschreibung des be-

stehenden Umsatzes und damit der Ansatz maximaler Flächenleistungen 

im Sinne eines worst-case-Ansatzes gerechtfertigt. Hierdurch wird ge-

währleistet, dass auch bei Eintreten eines äußerst unwahrscheinlichen 

Falles keine wesentlichen Auswirkungen auf schützenswerte Strukturen 

eintreten werden. 

2.4 Exkurs: Nicht stationärer Handel 

Während die Bedeutung des Online-Handels in zahlreichen Sortimenten, 

(u. a. Bekleidung, Schuhe, Unterhaltungselektronik) stetig wächst, konnte 

der Online-Handel sich in den nahversorgungsrelevanten Warengruppen, 

wie beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel, noch nicht in gleichem 

Maße etablieren. Lebensmittel werden nach wie vor fast ausschließlich im 

stationären Handel gekauft. Der Umsatzanteil des Online-Handels liegt 

augenblicklich bei etwa 0,4 %6, wird aber angesichts der Ankündigungen 

nahezu aller großen Handelskonzerne deutlich steigen. 

So liefert der weltgrößte Versender AMAZON bereits heute zumindest in 

den USA und seit kurzem in Berlin auch Frischeartikel und somit Produkte, 

deren Versand bis dato als zumindest sensibel eingeordnet worden sind. 

Wenngleich hier flächendeckend bislang noch keine Frischwaren angebo-

ten werden, so werden in Deutschland entsprechende Versandmöglich-

keiten ebenfalls von Amazon PANTRY sowie auch der Firma LIDL mit ih-

rem Bestellservice „VORRATSBOX“ angeboten. 

Neben dem reinen Vertriebskanal Online-Handel haben sich, allerdings 

insbesondere im benachbarten Ausland wie Frankreich, neue Vertriebs-

formen mit Mischcharakter etabliert, die als „drive through“ bezeichnet 

werden. Der Verbraucher gibt hierbei seine Bestellung online ein. Diese 

wird dann fertig kommissioniert an einem Autoschalter zur Abholung be-

reitgestellt. 

Allerdings ist die gute Nahversorgungssituation in Deutschland sicherlich 

dafür verantwortlich, dass bis dato eine ähnliche hohe Durchdringung des 

Lebensmittelmarktes wie in anderen Ländern nicht stattgefunden hat. Der 

Sicherung eines möglichst attraktiven und flächendeckenden örtlichen 

Nahversorgungsnetzes kommt somit angesichts neuer Angebotsformen 

eine besondere Bedeutung im zukünftigen Wettbewerb zu. 

 

                                                   
6  Quelle: HDE 2015 
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3 Planstandort & Planvorhaben 

Bei dem Planvorhaben handelt es sich um eine großflächige Planung an 

der Legdener Straße in der Gemeinde Rosendahl im Ortsteil Holtwick. Im 

Nachfolgenden werden die Standortvoraussetzungen sowie das Vorha-

ben im Detail untersucht. 

3.1 Makrostandort 

Die Gemeinde Rosendahl liegt in Nordrhein-Westfalen im Kreis Coesfeld 

im westlichen Münsterland. Nachbarkommunen sind im Norden die Ge-

meinden Legden und Schöppingen (beide Kreis Borken) sowie Horstmar 

(Kreis Steinfurt), im Osten die Gemeinde Laer (Kreis Steinfurt), im Südos-

ten die Stadt Billerbeck (Kreis Coesfeld) sowie im Südwesten und Westen 

die Städte Coesfeld (Kreis Coesfeld) und Gescher (Kreis Borken). 

Die Gemeinde übernimmt als kreisangehörige Kommune des westmüns-

terländischen Kreises Coesfeld im Regierungsbezirk Münster die zentral-

örtliche Versorgungsfunktion eines Grundzentrums. 

Abb. 6: Räumliche Lage und zentralörtliche Stellung in der Region  

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 
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Zum 31.12.2015 weist die Gemeinde Rosendahl rd. 11.100 Einwohner 

auf7, die sich auf die drei Ortsteile Osterwick, Holtwick und Darfeld vertei-

len, wobei Osterwick mit rd. 4.740 Einwohnern nach Holtwick (rd. 3.490 

Einwohner) und Darfeld (rd. 2.880 Einwohner) den bevölkerungsstärksten 

Ortsteil darstellt. Bei einer Fläche von insgesamt 94,2 km² entspricht die 

Einwohnerzahl einer Bevölkerungsdichte von rd. 118 Einwohnern je km². 

Nach den Vorausberechnungen des Landesbetriebs Information und 

Technik NRW (IT.NRW) wird sich die Einwohnerzahl bis 2030 auf dann 

insgesamt rd. 10.400 Einwohner verringern.8  

3.2 Mikrostandort 

Der Standort des Planvorhabens befindet sich im Ortskern des Ortsteiles 

Holtwick in der Gemeinde Rosendahl.  

Abb. 7: Lage im Raum  

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

  

                                                   
7  Einwohnerstatistik Gemeinde Rosendahl, Stand: 31.12.2015 
8  Die Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW im Rahmen der Gemeindemo-

dellrechnung basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011. 
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Der Planstandort nimmt eine aus städtebaulicher Sicht zentrale Lage in-

nerhalb des zentralen Versorgungsbereichs ZVB Ortskern Holtwick ein.  

Das nähere Standortumfeld entlang der Legdener Straße wird vorrangig 

von einer Mischnutzung aus kleinteiligem Einzelhandel und aufgelockerter 

Wohnbebauung bestimmt. Durch die Lage innerhalb des zentralen Ver-

sorgungsbereichs schließen sich auch im weiteren Umfeld entsprechend 

weitere Nutzungen wie Einzelhandel und handelsaffine Nutzungen (u. a. 

Dienstleistungen, gastronomische Angebote) an.  

Der Standort weist eine gute fußläufige Anbindung auf, zumal der LIDL-

Markt beinahe vom gesamten Siedlungsbereich Holtwick aus fußläufig er-

reichbar ist. Die zentrale Lage an der Bundesstraße 474 (Legdener 

Straße) bietet zudem für Autokunden eine sehr gute Erreichbarkeit.  

Abb. 8: Fotos Standortumfeld  

  
Quelle: eigene Fotos 

Die verkehrliche Erschließung des motorisierten Individualverkehrs er-

folgt über die Hauptdurchgangsstraße B 474 („Legdener Straße“), die in 

ihrer jeweiligen Verlängerung einen Anschluss an die nördlich gelegene 

Gemeinde Legden sowie die südlich gelegene Stadt Coesfeld herstellt. 

Über die südlich des Standortes abzweigende L 571 lassen sich die bei-

den Rosendahler Ortsteile Osterwick und Darfeld erreichen. Die unmittel-

bar am Standort gelegene Bushaltestelle „Münstermann“ bietet auch für 

Kunden des ÖPNV eine Anbindung an den Discountmarkt. Des Weiteren 

verläuft rd. 10 Kilometer westlich der Gemeindegrenze die BAB 31. 

Der Regionalplan Münsterland stellt für den Standortbereich Allgemeinen 

Siedlungsbereich (ASB) dar. 

Lage im ZVB 

Standortumfeld 

Einbindung in das 

 Verkehrsnetz 

Regionalplan 
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Abb. 9: Regionalplan  

 
Quelle: eigene Darstellung; Regionalplan Münsterland 

Der Planstandort befindet sich innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-

plans „Legdener Straße / Kirchstraße“ (1. Änderung). Gemäß den augen-

blicklichen Festsetzungen ist der Bereich als Mischgebiet (MI) definiert.  

Abb. 10: Bebauungsplan  

 
Quelle: eigene Darstellung; Bebauungsplan „Legdener Straße / Kirchstraße“ (1. Ände-

rung) 

Planungsrechtliche 

 Einordnung 
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Im Rahmen des kommunalen Einzelhandelskonzeptes als städtebauli-

ches Entwicklungskonzept der Gemeinde Rosendahl ist der Standort des 

Vorhabens als zentraler Versorgungsbereich mit kommunaler Versor-

gungsfunktion für zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel 

eingeordnet worden. 

Abb. 11: Einordnung des Planstandorts in das Konzept  

 
Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Ro-

sendahl, 2015 

3.3 Objekteigenschaften des Planvorhabens 

Die derzeitige Betriebsanlage ist hinsichtlich der Stellung und des Zu-

schnitts des Baukörpers sowie der Anordnung der Stellplätze aus betrieb-

licher Sicht weitestgehend wettbewerbsfähig, wenngleich im Zuge eines 

Betreiberwechsels entsprechende Anpassungen des Objektes sowie eine 

Verkaufsflächenerweiterung des Marktes realisiert werden sollen.  

Einordnung in das  

 Zentrenkonzept 

Stellung und 

 Flächenzuschnitt 
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Abb. 12: Fotos Planstandort  

  
Quelle: eigene Fotos 

Die ebenerdige Stellplatzanlage ist dem Baukörper vorgelagert, wobei die 

Parkflächen optimal in umfahrbaren Reihen (Rundumfahrten) angeordnet 

sind. Das quantitativ zur Verfügung stehende Stellplatzangebot ist mit rd. 

65 Parkflächen ausreichend bemessen.  

Die Anbindung der Stellplätze an den öffentlichen Straßenraum (Endan-

bindung) erfolgt westlich über die Legdener Straße als Hauptdurchgangs-

straße Holtwicks sowie südlich über die Kirchstraße ohne weitere ver-

kehrstechnische Reglementierungen.  

3.4 Flächenleistung des Planvorhabens 

Durch die Schaffung neuer Verkaufsflächen können mögliche Beeinträch-

tigungen schützenswerter Strukturen und etwaige städtebauliche Folge-

wirkungen eintreten. Eine bedeutende Messgröße zur Beurteilung städte-

baulicher Auswirkungen ist die absatzwirtschaftliche Leistung eines Vor-

habens. Nach einschlägiger Rechtsprechung9 ist die absatzwirtschaftliche 

Bewertung eines Planvorhabens auf Basis einer realistischen maximalen 

Betrachtung (als „schlimmster“ Fall) anzusetzen, da Planungsrecht unab-

hängig von möglichen Betreibern geschaffen wird und damit die maximal 

möglichen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen eines Vorhabens eintre-

ten können.10 Es wird somit eine maximale Flächenleistung11 angesetzt, 

wenngleich das Erreichen dieser maximalen Leistung eher unwahrschein-

lich ist.12 Allerdings ist bei dem Ansatz der Flächenleistungen eine ange-

messene Einbeziehung regionaler Gegebenheiten wie Kaufkraft oder 

                                                   
9  OVG Münster (02.10.2013), Az.: 7 D 18/13.NE - BRS 81, Nr. 11 
10  Auch wenn einzelne Betreiber z. B. aufgrund der Standortgegebenheiten diese 

maximalen Flächenleistungen nicht realisieren können. 
11  Die Flächenleistung im Einzelhandel wird definiert als Umsatz je qm Verkaufsfläche 

pro Jahr. 
12  Als Maximalwerte wurden die Werte zu Grunde gelegt, welche im Rahmen neuerli-

cher OVG Urteile als sachgerecht eingeordnet wurden. 

Stellplatzangebot 

Endanbindung 

Maximale 

 Flächenleistung 
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Siedlungsstrukturen notwendig, um den am Standort tatsächlich maximal 

erreichbaren Leistungen gerecht zu werden. 

Am Planstandort ist heute ein Discountmarkt es Betreibers LIDL mit einer 

Fläche von rd. 694 qm ansässig. Dieser Markt soll aufgegeben, von einem 

anderen Betreiber nachgenutzt und in diesem Zuge um rd. 406 qm auf 

insgesamt max. 1.100 qm erweitert werden. Hierfür ist vorgesehen, den 

Flächennutzungsplan sowie den geltenden Bebauungsplan durch die 

Festsetzung eines Sondergebietes zu ändern. Der Bebauungsplan wird 

somit Planungsrecht schaffen für einen großflächigen Einzelhandelsbe-

trieb mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf einer Gesamtver-

kaufsfläche von 1.100 qm. Da ein konkreter Betreiber zum aktuellen Zeit-

punkt noch nicht bekannt ist bzw. es auch im neuen Bebauungsplan keine 

Festsetzung auf einen bestimmten Betreiber geben wird, soll im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung eine Betrachtung des „worst case“ erfol-

gen, d. h. die Belegung des Standortes durch einen Betreiber mit der 

marktüblich höchsten Flächenleistung. 

Nachdem der Betreiber LIDL als umsatzstärkster, in der Region agieren-

der Discountmarkt den Standort aufgibt, kommt dieser für den Planstand-

ort nicht mehr in Betracht. Die Nachfolgenutzung durch einen Discounter 

mit der Flächenleistung der Firma ALDI (Nord) als stärkster Mitbewerber 

würde somit dem Erfordernis einer „worst case“-Betrachtung gerecht wer-

den, wenngleich dieser Fall angesichts des vorhandenen Standortnetzes 

der Firma ALDI äußerst unwahrscheinlich ist. Die Flächenleistungen an-

derer planungsrechtlich ebenso zulässiger Betreiber (z. B. NETTO, 

NORMA im Discountsegment) oder auch anderer Betriebsformen z. B. im 

Lebensmittelvollsortiment lägen deutlich niedriger. 

Für den Betreiber ALDI (Nord) weist das EHI Retail Institute in seinem 

Statistikportal unabhängig der jeweiligen örtlichen Verhältnisse eine Flä-

chenleistung von 6.000 € pro qm Verkaufsfläche aus.  

Allerdings handelt es sich bei dem Planvorhaben um die Erweiterung ei-

nes Betriebes. Heute bestehende Flächen haben sich bereits ausgewirkt 

und entziehen sich größtenteils einer nachträglichen Betrachtung (vgl. 

Kap. 8.4). Für die absatzwirtschaftliche Betrachtung wird daher die Leis-

tung der zusätzlich geplanten Fläche angesetzt.  

  

Angebotsplanung  

durch B-Plan 

Flächenleistung  

ALDI (Nord) 

Erweiterungssaldo 
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Abb. 13: Absatzwirtschaftliche Leistung des Flächensaldos Discounter 

 
Quelle: eigene Berechnungen; EHI Retail Institute, Köln 2015 

Die Flächenleistung stellt einen durchschnittlichen Wert über alle angebo-

tenen (Teil-) Sortimente dar. Bei einer geplanten Flächenerweiterung von 

rd. 400 qm Verkaufsfläche wird das Planvorhaben demnach eine absatz-

wirtschaftliche Leistung von maximal 2,4 Mio. € generieren. 

Rund 87 % der Verkaufsflächen (353 qm) sind den nahversorgungsrele-

vanten Sortimenten bzw. etwa 13 % der Verkaufsflächen13 den Randsor-

timenten (Non Food II bzw. Aktionsartikel14) zuzuordnen. Der Bereich Non 

Food II nimmt mit seiner Verkaufsfläche von 53 qm einen deutlich unter-

geordneten Teil der Verkaufsflächen innerhalb des Vorhabens ein. Ab-

satzwirtschaftliche und / oder mögliche städtebaulich negative Auswirkun-

gen derartiger Verkaufsflächengrößen mit unterschiedlichen Teilsortimen-

ten sowie oftmals wechselnden Sortimentsschwerpunkten sind in der gut-

achterlichen Praxis nicht qualifiziert nachzuweisen. Auf die Randsorti-

mentsproblematik wird jedoch noch gesondert eingegangen (vgl. Kap. 

7.3). 

Bei einer Nachnutzung bzw. Erweiterung durch einen Supermarkt mit Voll-

sortiment würde sich die absatzwirtschaftliche Leistung der neu geschaf-

fenen Verkaufsfläche noch mal deutlich verringern15.   

                                                   
13  In Anlehnung an den Angaben von EHI Retail Institute, Köln und damit im Sinne 

einer worst-case-Betrachtung. 
14  Das Kernsortiment beinhaltet zum einen die Warenbereiche / -gruppen „Food“ (z. B. 

Frischwaren, Tiefkühlkost, Trockensortiment), zum anderen „Non Food I“ (z. B. Dro-
gerie- / Hygieneartikel, Wasch-, Putz- / Reinigungsmittel, Tiernahrung) und damit 
Sortimente, die nicht zum Verzehr geeignet sind, jedoch fester Bestandteil des An-
gebotes und nahversorgungsrelevanter Art sind. Neben dem eigentlichen Kernsor-
timent werden darüber hinaus Randsortimente vorgehalten. Diese dienen der Er-
gänzung des Angebots und sind dem Kernsortiment i. d. R. sachlich zugeordnet 
und insbesondere in der Dimensionierung deutlich untergeordnet. Dies ist im vor-
liegenden Fall der Bereich Non Food II und umfasst u. a. Sortimente wie Textilien, 
Schuhe, Elektrogeräte, Bücher, Gartenmöbel (siehe hierzu die vertiefenden Aus-
führungen in Kap. 7.3) 

15 Durch eine Nutzung auch der bereits vorhandenen Fläche durch eine andere Be-
triebsform als bis dato (Discounter) wird sich zudem die absatzwirtschaftliche Leis-
tung der genehmigten Bestandsfläche reduzieren. 

in qm in % in € je qm in Tsd. € in € je qm in Tsd. € 

305 75% 6.000 1.827 5.600 1.705

49 12% 6.000 292 5.600 273

53 13% 6.000 317 5.600 296

406 100% 2.436 2.274

Sortiment Verkaufsfläche
Flächenleistung 

maximal

Flächenleistung 

wahrscheinlich

Discounter

Food

Non Food I

Non Food II

Gesamt

Maximal 2,4 Mio. € 

 im Saldo 

Etwa 87 %  

nahversorgungsrelevant 

Alternative: Supermarkt 
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Abb. 14: Absatzwirtschaftliche Leistung des Flächensaldos Supermarkt 

 
Quelle: eigene Berechnungen; EHI Retail Institute, Köln 2015 

in qm in % in € je qm in Tsd. € in € je qm in Tsd. € 

345 85% 4.350 1.501 4.000 1.380

41 10% 4.350 177 4.000 162

20 5% 4.350 88 4.000 81

406 100% 1.766 1.624

Sortiment Verkaufsfläche
Flächenleistung 

maximal

Flächenleistung 

wahrscheinlich

Supermarkt

Food

Non Food I

Non Food II

Gesamt
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4 Untersuchungsraum 

Die Ermittlung des wirtschaftlichen Einzugsgebiets sowie des Untersu-

chungsraumes bildet die Grundlage für die Untersuchung absatzwirt-

schaftlicher Auswirkungen und möglicherweise hiermit verbundener städ-

tebaulicher Folgewirkungen. Bei der Abgrenzung des Einzugsgebiets 

bzw. des Untersuchungsraumes ist davon auszugehen, dass ein Verbrau-

cher die Erreichbarkeit eines Standorts u. a. nach der Zeit beurteilt, die er 

aufwenden muss, um die Distanz zwischen seinem Ausgangsort und dem 

Zielstandort zu überwinden. Mit zunehmender Entfernung sowie vorlie-

gender räumlicher Barrieren ergibt sich ein steigender Zeit-Wege-Auf-

wand. Übersteigt dieser Zeit-Wege-Aufwand einen ökonomischen 

Schwellenwert, so wird der Standort nicht mehr aufgesucht bzw. in der 

Attraktivität zumindest deutlich gemindert.  

Dieser ökonomische Schwellenwert richtet sich nach dem Sortiments-

schwerpunkt eines Vorhabens. Während bei Gütern des langfristigen Be-

darfsbereichs die Bereitschaft zur Überwindung größerer Zeit-Wege-Dis-

tanzen hoch ist, werden bei Bedarfsgütern des kurz- und mittelfristigen 

Bedarfsbereichs (hier: Nahrungs- und Genussmittel) zumeist nur deutlich 

kürzere Zeit-Wege-Aufwendungen akzeptiert.  

Neben den Zeit-Wege-Distanzen sowie der Fristigkeit der Sortimente flie-

ßen weitere Faktoren und Attraktivitätsmerkmale wie Standortlage, Di-

mension und Ausstrahlungskraft des Planvorhabens sowie relevanter 

Wettbewerbsstandorte in die Untersuchung ein. Weitere Einflussgrößen 

für die Abgrenzung des Einzugsbereichs sowie des Untersuchungsrau-

mes sind: 

 die räumliche Lage des Standorts sowie seine verkehrliche Einbin-

dung in das lokale und regionale Straßennetz,  

 die topographischen und räumlichen Gegebenheiten und damit ein-

hergehende Barrieren (z. B. naturräumliche Barrieren wie Flüsse),  

 die örtliche Angebots- / Wettbewerbssituation,  

 die Standortqualität, Dimensionierung, konzeptionelle Ausrichtung 

und Attraktivität des Vorhabens sowie die der Mitbewerber (inkl. etwa-

iger Agglomerationseffekte),  

 die räumliche Distanz zu alternativen Wettbewerbsstandorten und die 

damit einhergehenden (fußläufigen) Erreichbarkeiten zwischen den 

Wettbewerbsstandorten, 

 traditionelle Einkaufsorientierungen und 

Zeit-Wege-Aufwand 

Differenzierung 

 nach Fristigkeit 

Einflussgrößen 
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 die Einkaufsverflechtungen mit den wesentlichen Wettbewerbsstand-

orten außerhalb des ermittelten Einzugsgebietes, die aufgrund ihrer 

Dimensionierung oder anderer Eigenschaften eine besondere Attrak-

tivität auf Verbraucher im Einzugsgebiet ausüben. 

Der Untersuchungsraum wird neben der Qualität und Attraktivität des 

Planstandorts durch die Wettbewerbs- und Wegebeziehungen relevanter 

Wettbewerbsstrukturen bestimmt. Die Mitbewerber bestimmen neben der 

potenziellen Bindungsfähigkeit des Planvorhabens die räumliche Ausdeh-

nung des Marktgebiets. Vor diesem Hintergrund werden die Mitbewerber 

hinsichtlich ihrer Attraktivität und Leistungsfähigkeit beurteilt. 

Angesichts der unterschiedlichen Determinanten des Einzugsbereiches 

sollen in einem mehrstufigen Verfahren folgende Anhaltspunkte zur Fest-

legung des Untersuchungsraumes geprüft werden: 

 Welche Räume lassen sich in einem Fahrzeitradius von 10 Minuten 

erschließen? 

 Wo begrenzen Betriebsstätten des gleichen Betreibers den Einzugs-

bereich des Planvorhabens? 

 Welche größeren Angebotsstätten sind in der Region vertreten und 

tragen zur Begrenzung des wirtschaftlichen Einzugsbereiches bei? 

 Wie gestaltet sich das wirtschaftliche Einzugsgebiet des Planvorha-

bens? 

 Bestehen darüber hinaus Einkaufsverflechtungen, die über das wirt-

schaftliche Einzugsgebiet hinausgehen? 

  

Anhaltspunkte zur 

 Festlegung des  

Untersuchungsraumes 
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Abb. 15: Arbeitsschritte zur Festlegung des Untersuchungsraumes 

       
 Fahrdistanzen    Wettbewerbsstrukturen  

 

 

 

 

 

 

 

       

   Wirtschaftliches EZG    

  

 

 

 

 

 

       

   Untersuchungsraum    

  

 

 

 

 

 

       
Quelle: eigene Darstellung 

Der wirtschaftliche Einzugsbereich eines Vorhabens geht über den fuß-

läufig erreichbaren Nahbereich hinaus, selbst wenn durch die Integration 

des Vorhabens eine wohnortnahe Versorgungsfunktion gegeben ist. 

Selbst in städtebaulich hoch verdichteten Räumen ist davon auszugehen, 

dass größere oder gar überwiegende Anteile des Umsatzes nicht aus dem 

Nahbereich generiert werden können. Dies hängt damit zusammen, dass 

einzelne Betreiber auch bei nicht vorhandenem Wettbewerb innerhalb des 

Naheinzugsbereiches aufgrund unterschiedlicher Verbraucherpräferen-

zen nicht die vollständige Kaufkraft aus dem Nahbereich abschöpfen kön-

nen.  

Zur ersten Annäherung an das wirtschaftliche Einzugsgebiet wird mittels 

der Zeitdistanzmethode ein Fahrzeitradius ermittelt. Der Planstandort 

bzw. das Vorhaben kann in der 10-Min-Fahrisochrone (Pkw-Fahrdistanz) 

folgende Räume erschließen. 

Verhältnis zum  

Nahbereich 

Anhaltspunkt: 

 Fahrdistanzen 
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Abb. 16: 10-Min-Fahrzeitisochrone 

 
Quelle: eigene Darstellung; ArcGIS Online; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

Darüber hinaus stellen weitere Angebotsstätten innerhalb der Region 

mögliche Einkaufsalternativen dar. Die wesentlichen Anbieter sind der 

nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 

Anhaltspunkt: 

 Wettbewerbsstrukturen  
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Abb. 17: Wettbewerbsstrukturen im Umland 

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

Aus den räumlichen, verkehrlichen sowie den wettbewerblichen Gegeben-

heiten leitet sich das wirtschaftliche Einzugsgebiet ab. 

Ergebnis: Abgrenzung 

 wirtschaftliches 

 Einzugsgebiet 
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Abb. 18: Abgrenzung des wirtschaftlichen Einzugsgebiets 

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

Innerhalb der Einzugsgebietszonen bestehen unterschiedliche Ein-

kaufsintensitäten. Während die Zone I als Kerneinzugsgebiet die höchste 

Bindung an den Untersuchungsstandort aufweist, nimmt die Marktstellung 

und Bedeutung des Untersuchungsvorhabens in den weiteren Zonen ab. 

Die Zonierung des Einzugsgebiets macht deutlich, dass vorrangig inner-

halb des Ortsteils Holtwick eine Orientierung auf den Planstandort erfolgt, 

während die angrenzenden Ortsteile sowie die Nachbarkommune Legden 

eine geringere Bedeutung für die Umsatzherkunft haben werden. 

Das wirtschaftliche Einzugsgebiet stellt die Grundlage zur Abgrenzung 

des Untersuchungsraumes für die hier vorliegende Auswirkungsanalyse 

dar: 

Unterschiedliche 

 Einkaufsintensitäten 

Abgrenzung 

 Untersuchungsraum 
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Abb. 19: Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

Es handelt sich somit um den Raum, aus dem der überwiegende Markt- 

und damit Umsatzanteil erzielt wird. Über den Untersuchungsraum hinaus 

sind weitere, wenn auch geringe, Kundenanteile zu erwarten. Dies sind 

sogenannte Streuumsätze wie zufallsbedingte Umsätze durch Pendler, 

Touristen oder sonstige Ortsfremde.  

Eine Ausweitung des Untersuchungsraumes würde die absatzwirtschaftli-

chen Auswirkungen „verwässern“, da sich durch die Einbeziehung weite-

rer Bestände die absatzwirtschaftlichen Umlenkungen relativieren wür-

den. Anders formuliert bedeutet dies: sofern sich im engeren Untersu-

chungsraum keine Schädigungen feststellen lassen, sind diese auch in 

einem erweiterten nicht zu erwarten. 

Der Untersuchungsraum erstreckt sich räumlich auf nachfolgende Ge-

meinden und Ortsteile: 

 OT Holtwick, Gemeinde Rosendahl 

 OT Osterwick, Gemeinde Rosendahl 

 OT Darfeld, Gemeinde Rosendahl 

 Gemeinde Legden 

Streuumsätze 

Gefahr des 

 „Verwässerns“ 
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Die außerhalb des Untersuchungsraumes liegenden Angebotsstätten sind 

bei der Abgrenzung des Untersuchungsraumes insoweit berücksichtigt 

worden, als dass sie als Wettbewerber die räumlichen Grenzen des wirt-

schaftlichen Einzugsgebietes und letztendlich des Untersuchungsraumes 

determinieren. 

Schwerpunkt der Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse ist die Ermitt-

lung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die schützenswerten Be-

reiche innerhalb des Untersuchungsraumes. Für die Bewertung der Aus-

wirkungen wird im Folgenden nach städtebaulich schützenswerten sowie 

nicht schützenswerten Lagen innerhalb des Untersuchungsraumes diffe-

renziert. Schützenswerte Lagen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sind 

die planerisch festgelegten oder tatsächlichen Zentren (zentrale Versor-

gungsbereiche16) sowie die integrierten Standorte der wohnortnahen Ver-

sorgung. Der unterschiedlichen Anziehungskraft innerhalb des geglieder-

ten wirtschaftlichen Einzugsbereiches wird in der Modellrechnung des ver-

wendeten Gravitationsansatzes Rechnung getragen. 

Grundlage für die Modellberechnung sind räumliche Zuordnungen der 

Einzelhandelsbetriebe nach Standortkategorien, aus denen sich der  

Planumsatz des Vorhabens generiert bzw. seine absatzwirtschaftlichen 

Auswirkungen ergeben: 

 ZVB Ortskern Holtwick, Gemeinde Rosendahl 

 ZVB Ortskern Osterwick, Gemeinde Rosendahl 

 ZVB Ortskern Darfeld, Gemeinde Rosendahl 

 ZVB Legden (Vermutungsraum) 

 Fachmarkt- und Bestandsstandort Handwerkerstraße, Gemeinde Ro-

sendahl 

Neben den zentralen Versorgungsbereichen sind, sofern vorhanden, die 

integrierten Standortlagen als Träger der wohnungsnahen Versorgung 

schützenswert. 

                                                   
16  Die Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche bzw. schützenswerten Stand-

ortkategorien hinsichtlich ihrer konkreten Lage und räumlichen Abgrenzung sowie 
der konkret gegebenen Versorgungsfunktion ist zunächst Aufgabe der Städte und 
Gemeinden. Zentrale Versorgungsbereiche können sich insbesondere aus entspre-
chenden Darstellungen und Festsetzungen in Bauleit- bzw. Raumordnungsplänen 
ergeben. Sie können sich aber auch aus sonstigen raumordnerischen oder städte-
baulichen Konzeptionen (z. B. Zentrenkonzepte) ableiten, nicht zuletzt aus nach-
vollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen. 

Kritische Würdigung  

 begrenzender 

 Angebotsstandorte 

Differenzierung  

nach Lagequalitäten 

Standortkategorien 
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Abb. 20: ZVB im Untersuchungsraum 

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

Nicht weiter differenziert betrachtet werden die weiteren Standorte inner-

halb des Untersuchungsraumes. Deren Bestandsdaten fließen zwar in die 

Modellberechnung als Parameter ein, sie sind aber nicht schützenswert 

im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO. 
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5 Nachfragesituation im Untersuchungs-
raum 

Für die Ermittlung des einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzials im Un-

tersuchungsgebiet werden neben der Zahl der Einwohner (Bedarfsträger) 

die privaten jährlichen Verbrauchsausgaben17 zu Grunde gelegt, die wie-

derum aus dem verfügbaren Einkommen abzüglich der Sparquote resul-

tieren. Von den privaten Verbrauchsausgaben im gesamten Bundesgebiet 

sind für das Jahr 2016 pro Kopf insgesamt 6.777 € einzelhandelsrelevant. 

Hiervon entfallen auf die untersuchungsrelevanten Sortimente nachfol-

gende Verbrauchsausgaben: 

Abb. 21: Verbrauchsausgaben im Bundesdurchschnitt 

 
Quelle: eigene Berechnungen; IFH Retail Consultants, Köln 2016 

Die Verbrauchsausgaben werden nunmehr mit einem Faktor gewichtet, 

welcher die einzelhandelsrelevante Ausgabefähigkeit der örtlichen Ver-

braucher wiedergibt. Dies wird durch die Gewichtung der Verbrauchsaus-

gaben mit der örtlichen Kaufkraftkennziffer gewährleistet. Die IFH Retail 

Consultants, Köln weisen für das Jahr 2016 in der Gemeinde Rosendahl 

eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer von 97,42 % aus. Die ein-

zelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben liegen hiermit um 2,58 %-

Punkte unter dem Bundesdurchschnitt. Hierbei handelt es sich gemäß 

nachfolgender Abbildung um einen für die Region typischen Wert. 

                                                   
17  Unter den einzelhandelsrelevanten Ausgaben ist derjenige Ausgabenteil zu verste-

hen, der pro Kopf der Bevölkerung dem Einzelhandel zufließt. Um zu diesem Wert 
zu gelangen, werden von der Gesamtkaufkraft die pro Gebiet unterschiedlichen 
Ausgaben für u. a. Dienstleistungen, Wohnung, Reisen und Altersvorsorge abge-
zogen. Unberücksichtigt bleiben u. a. auch die Ausgaben für Kraftfahrzeuge, Brenn-
stoffe und Reparaturen. 

Sortiment
Pro-Kopf-Ausgabe im 

Bundesdurchschnitt

in EUR

Nahrungs- und Genussmittel 2.063

Bäckerei / Metzgerei 292

Drogerie / Parfümerie / Kosmetik 267

Gesamt 2.622

Verbrauchsausgaben 

Kaufkraftkennziffer 
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Abb. 22: Regionales Kaufkraftniveau 

 
Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung; IFH Retail Consultants, Köln 2016; 

© GeoBasis-DE / BKG 2014 

In den relevanten Warengruppen ergibt sich eine einzelhandelsrelevante 

Kaufkraft im Untersuchungsraum in Höhe von insgesamt rd. 36,6 Mio. € 

für das Jahr 2016.18 

Abb. 23: Vorhabenrelevantes Kaufkraftpotenzial 

 
Quelle: eigene Berechnungen; IFH Retail Consultants, Köln 2016 

                                                   
18  Bei den Verbrauchsausgaben wurden lediglich die vorhabenrelevanten Anteile be-

rücksichtigt. Dies sind die Sortimente, die üblicherweise im Kernsortiment eines Le-
bensmittelanbieters zu finden sind. Nicht einbezogen werden solche Ausgaben, wie 
sie z. B. bei Sanitätshäusern vorzufinden sind. 

Stadt / Stadtteil
Ein-

wohner
in %

Kaufkraft-

niveau 

in %

Nahrungs- 

und 

Genussmittel

Bäcker / 

Metzger

Drogerie, 

Parfümerie, 

Kosmetik

Gesamt

Rosendahl 11.105 60,5% 97,42 22.365 3.154 2.854 28.373

Legden 7.254 39,5% 94,64 14.225 1.995 1.784 18.004

Gesamt 18.359 100% 36.591 5.149 4.638 46.378

EinwohnerGebiet Kaufkraft in Tsd. €

Kaufkraftpotenzial  
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6 Angebotssituation im Untersuchungs-
raum 

Für die Untersuchung sind Standort- und Betriebsstättenbegehungen im 

Untersuchungsraum sowie weiterer Wettbewerbsstandorte durchgeführt 

worden, um zum einen die projektrelevanten Betriebsstätten zu erheben, 

zum anderen aber auch deren städtebauliche Bedeutung und Funktion in-

nerhalb der schützenswerten Bereiche zu bewerten.  

Für die Gemeinde Legden liegt nach Kenntnis der BBE Standort- und 

Kommunalberatung Münster kein kommunales Einzelhandels- und Zen-

trenkonzept als städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. v. § 1 Abs. 6 

Nr. 11 BauGB vor. Eine planerische Abgrenzung zentraler Versorgungs-

bereiche ist nicht vorgenommen worden. Ohne zukünftigen kommunalen 

Festlegungen vorgreifen zu wollen, werden im Nachfolgenden die Zentren 

nach den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen beschrieben und bewertet. 

Wesentliche Kriterien zur Abgrenzung sind u. a.:  

 Einzelhandelsbesatz / -dichte  

 Funktionsmischung mit anderen öffentlichen und privaten Versor-

gungs- und Dienstleistungseinrichtungen  

 Passantenfrequenzen 

 Städtebauliche Kriterien wie Bebauungsstruktur, Gestaltung des öf-

fentlichen Raumes, mögliche räumliche Barrieren, Verkehrsstrukturen 

Nachstehend erfolgt zunächst eine Betrachtung zentraler Versorgungsbe-

reiche innerhalb des Untersuchungsraumes, welche potenziell von Aus-

wirkungen betroffen sein können. Dies sind:  

 ZVB Ortskern Holtwick, Gemeinde Rosendahl 

 ZVB Ortskern Osterwick, Gemeinde Rosendahl 

 ZVB Ortskern Darfeld, Gemeinde Rosendahl 

 ZVB Legden (Vermutungsraum) 

Im Rahmen der Untersuchung gilt es, die Auswirkungen auf diese Lagen 

zu analysieren und zu bewerten. Es wird dabei insbesondere auf die 

Standorte bzw. Betriebe eingegangen, die aufgrund ihrer räumlichen Lage 

und Struktur einen prägenden Charakter aufweisen.  

Grundlage: Begehungen 

Beurteilung  

auf Grundlage  

örtlicher Verhältnisse 

Schützenswerte 

 Standortbereiche im  

Untersuchungsraum 
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6.1 Schützenswerte Lagen im Untersuchungsraum 

Innerhalb des Untersuchungsraumes sollen zunächst die schützenswer-

ten Bereiche näher betrachtet werden, um mögliche städtebaulich nega-

tive Auswirkungen auf die Strukturen bewerten zu können. 

6.1.1 ZVB Ortskern Holtwick 

Der zentrale Versorgungsbereich im Ortsteil Holtwick erstreckt sich vor-

rangig vom Einmündungsbereich Schulweg über den Kirchplatz sowie 

entlang der Kirchstraße bis zur Bundesstraße B 474 und von hier in nörd-

licher Richtung entlang der Legdener Straße bis zur Einmündung Schlee-

straße bzw. in südlicher Richtung bis zur Überführung des Holtwicker Ba-

ches. 

Abb. 24: Räumliche Abgrenzung – ZVB Ortskern Holtwick 

 
Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Rosendahl, 2015 

 

Räumliche Ausdehnung 
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Das Hauptzentrum übernimmt grundzentrale Versorgungsfunktionen für 

den Ortsteil Holtwick. Der Angebotsschwerpunkt liegt vorrangig im kurz-

fristigen Bedarfsbereich. Als Magnetbetrieb fungiert der im westlichen Be-

reich des Zentrums ansässige Discounter. Ergänzt wird das Angebot ent-

lang der Bundesstraße und im Bereich um die St.-Nikolaus-Kirche durch 

einen aufgelockerten Besatz an kleinflächig strukturierten Fachgeschäf-

ten, Dienstleistungs- bzw. gastronomischen Angeboten, Gemeinbedarfs-

einrichtungen (u. a. Kita, Kirche) sowie Wohnnutzungen in den oberen 

Geschossen. 

Das dörflich anmutende Ortsbild wird geprägt durch die St.-Nikolaus-Kir-

che als Mittelpunkt sowie einen zumindest in Teilen historischen Gebäu-

debestand. Durch eine ansprechende Gestaltung des öffentlichen Raums 

sowie einem guten baulichen Zustand der meisten Objekte mit ihrem re-

gionaltypischen Erscheinungsbild sind die städtebauliche Qualität sowie 

die Aufenthaltsqualität als gut zu bezeichnen. 

Abb. 25: Fotos ZVB Ortskern Holtwick 

  
Quelle: eigene Fotos 

Als wesentlicher Magnetbetrieb für den Ortskern dient derzeit der LIDL-

Discountmarkt an der Legdener Straße, der das im Rahmen der vorlie-

genden Analyse zu untersuchende Vorhaben darstellt. Ebenfalls an der 

Bundesstraße ansässig ist der modern aufgestellte Zweirad-Anbieter 

UESBECK. 

 

Nutzungsstrukturen;  

Einzelhandelsbesatz 

Magnetbetriebe 
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Abb. 26: Untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen 

  
Quelle: eigene Fotos 

Insgesamt finden sich im zentralen Versorgungsbereich von Holtwick zu-

sammen mit dem Planstandort 6 Betriebe mit aktuell etwa 700 qm Ver-

kaufsfläche (ohne Randsortimente in den Fachmärkten), so dass die Aus-

stattung angesichts der örtlichen Siedlungsstrukturen als gut bezeichnet 

werden kann. 

 

KURZBEURTEILUNG 

 Das Zentrum kann seiner zugetragenen Versorgungsfunktion 

grundsätzlich gerecht werden, wenngleich der gewachsene Orts-

kern derzeit aufgrund der geringen Besatzdichte nur einen mäßigen 

Zentrencharakter aufweist.  

 Durch die geplante Modernisierung und Erweiterung des Marktes 

wird der strukturprägende Betrieb gesichert, so dass die städtebau-

liche und versorgungsstrukturelle Ausgangssituation derzeit als 

stabil eingestuft werden kann. 

6.1.2 ZVB Ortskern Osterwick 

Der zentrale Versorgungsbereich im Ortsteil Osterwick erstreckt sich in 

etwa vom Einmündungsbereich Midlicher Straße im Westen bandförmig 

entlang der Hauptstraße bis etwa zur Einmündung Lengers Kämpchen 

bzw. An der Kirche im Osten. Bestandteil des planerisch abgegrenzten 

zentralen Versorgungsbereichs ist außerdem der Standortbereich der bei-

den großen Lebensmittelmärkte EDEKA und ALDI unmittelbar südlich der 

Hauptstraße. 

                                                   
19  Betrachtet werden ausschließlich die nahversorgungsrelevanten Sortimentsgrup-

pen (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) 

Ausstattung projektrele-

vanter Anbieter19 

Fazit 

Räumliche Ausdehnung 
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Abb. 27: Räumliche Abgrenzung – ZVB Ortskern Osterwick 

 
Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Rosendahl, 2015 

Auch der zentrale Versorgungsbereich in Osterwick übernimmt grundzen- 

trale Versorgungsfunktionen, da der Angebotsschwerpunkt überwiegend 

im kurzfristigen Bedarfsbereich liegt. Während sich die größeren Ange-

botsstätten am westlichen Pol des Zentrums südlich der Hauptstraße be-

finden, konzentrieren sich neben Dienstleistung, Gastronomie und Ge-

meinbedarfseinrichtungen ausschließlich kleinflächige Angebotsstruktu-

ren entlang der Hauptstraße.  

Insgesamt besteht ein weitgehend ansprechendes Ortsbild, allerdings bei 

einer eingeschränkten Aufenthalts- und Verweilqualität aufgrund des 

Durchgangsverkehrs. Es ergibt sich ein modernes, grundsätzlich attrakti-

ves städtebauliches Erscheinungsbild mit dörflichem Charakter und regi-

onaltypischer Struktur. 

Nutzungsstrukturen;  

Einzelhandelsbesatz 
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Abb. 28: Fotos ZVB Ortskern Osterwick 

  
Quelle: eigene Fotos 

Wesentliche Magnetbetriebe für den zentralen Versorgungsbereich sind 

der Vollsortimenter EDEKA SB STEINER sowie der Discounter ALDI, die 

zusammen einen Standortverbund bilden. Die Objekte, insbesondere der 

ALDI-Markt verfügen allerdings angesichts ihrer Anlageneigenschaften 

(von der Hauptstraße zurückgesetzte Lage, räumlich beengte Anliefe-

rungs- und Parkplatzsituation) nicht über idealtypische Betriebsanlagen. 

Abb. 29: Untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen 

  

Quelle: eigene Fotos 

Insgesamt finden sich im zentralen Versorgungsbereich 7 Betriebe mit 

etwa 2.200 qm Verkaufsfläche (ohne Randsortimente in den Fachmärk-

ten), so dass die Ausstattung angesichts der örtlichen Siedlungsstrukturen 

als gut bezeichnet werden kann. 

 

  

                                                   
20  Betrachtet werden ausschließlich die nahversorgungsrelevanten Sortimentsgrup-

pen (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) 

Magnetbetriebe 

Ausstattung projektrele-

vanter Anbieter20 
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KURZBEURTEILUNG 

 Das Zentrum kann seiner Versorgungsfunktion gerecht werden, so 

dass die städtebauliche und versorgungsstrukturelle Ausgangssitu-

ation als stabil eingestuft werden kann, zumal das Erscheinungsbild 

des Ortsbildes als attraktiv bewertet werden kann. 

 Dennoch weist der Ortskern derzeit aufgrund der geringen Besatz-

dichte nur einen mäßigen Zentrencharakter auf.  

6.1.3 ZVB Ortskern Darfeld 

Im Ortsteil Darfeld befindet sich das örtliche Einzelhandelsangebot vor-

rangig im Bereich Darfelder Markt und damit im Kreuzungsbereich Oster-

wicker Straße / Billerbecker Straße / Höpinger Straße. 

Wie auch bei den anderen Ortsteilen liegt der Angebotsschwerpunkt vor-

rangig im kurzfristigen Bedarfsbereich, wobei auch einzelne mittelfristige 

Angebote (Sportgeschäft) vorhanden sind. Als standortprägender Betrieb 

ist ein Vollsortimenter ansässig, der entlang des Straßenzuges Darfelder 

Markt ergänzt wird durch Gemeinbedarfseinrichtungen, Dienstleistungen 

und Gastronomie sowie kleinflächige Angebotsstrukturen.  

 

Fazit 

Räumliche Ausdehnung 

Nutzungsstrukturen;  

Einzelhandelsbesatz 
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Abb. 30: Räumliche Abgrenzung – ZVB Ortskern Darfeld 

 
Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Ro-

sendahl, 2015 

Der Ortskern verfügt über ein modernes städtebauliches Erscheinungsbild 

mit dörflichem Charakter. 

Abb. 31: Fotos ZVB Darfeld 

  
Quelle: eigene Fotos 
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Der wesentliche Magnetbetrieb für den Darfelder Versorgungsbereich ist 

der Vollsortimenter K+K, der eine vergleichsweise marktgängige Betriebs-

anlage und eine gute Einbindung in das Zentrum aufweist. 

Abb. 32: Untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen 

  
Quelle: eigene Fotos 

Insgesamt finden sich im zentralen Versorgungsbereich 5 Betriebe mit 

etwa 800 qm Verkaufsfläche (ohne Randsortimente in den Fachmärkten), 

so dass die Ausstattung angesichts der örtlichen Siedlungsstrukturen als 

gut bezeichnet werden kann. 

 

KURZBEURTEILUNG 

 Das Zentrum kann seiner Versorgungsfunktion gerecht werden, so 

dass die städtebauliche und versorgungsstrukturelle Ausgangssitu-

ation als stabil eingestuft werden kann. 

 Der gewachsene Ortskern weist derzeit aufgrund der geringen Be-

satzdichte sowie nicht vorhandener strukturprägender Magnetbe-

triebe nur einen mäßigen Zentrencharakter auf. 

6.1.4 ZVB Legden (Vermutungsraum) 

Der Vermutungsraum ZVB Legden erstreckt sich entlang des Straßenzu-

ges Kirchstraße / Königstraße, und zwar vom Gabelungsbereich zu Gilde-

hook im Süden sowie bis zur Stiege im Norden. Darüber hinaus umfasst 

der Vermutungsraum die östlichen Bereiche der Straßenzüge Haupt-

straße und Stiege / Fliegenmarkt sowie der dazwischen liegenden Verbin-

dungsstraßen Vikar-Entrup-Straße, Schulstraße und Amtshausstraße, 

wobei letztere in etwa die westliche Begrenzung des Zentrums markiert. 

                                                   
21  Betrachtet werden ausschließlich die nahversorgungsrelevanten Sortimentsgrup-

pen (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) 

Magnetbetrieb 

Ausstattung projektrele-

vanter Anbieter21 

Fazit 

Räumliche Ausdehnung 
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Im Osten sind die Straßenzüge Alter Bauhof und Hahnenhook begren-

zend. 

Abb. 33: Räumliche Abgrenzung – ZVB Legden (Vermutungsraum) 

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016  

Der Raum übernimmt grundzentrale Versorgungsfunktionen für die Ge-

meinde Legden mit dem Ortsteil Asbeck, der über keine nennenswerten 

Angebotsstrukturen verfügt. Der Angebotsschwerpunkt liegt im kurzfristi-

gen Bedarfsbereich, wobei auch Anbieter aus der mittelfristigen Angebots-

stufe (u. a. Bekleidung, Blumen) ansässig sind. Im Norden befindet sich 

ein Vollsortimenter zur Deckung der wohnortnahen Versorgung, der ins-

besondere zwischen der Hauptstraße und der Stiege durch kleinteilige 

Fachgeschäfte, Dienstleister und Gastronomiebetriebe sowie Betriebe 

des Gemeinbedarfs ergänzt wird.  

Der Vermutungsraum verfügt aufgrund seiner städtebaulichen Gestaltung 

mit einem dörflichem anmutenden Ortsbild und einem teils historischen, 

teils modernen Gebäudebestand über eine ansprechende Aufenthalts-

qualität, die durch die Straßengestaltung unterstützt wird. 

Nutzungsstrukturen;  

Einzelhandelsbesatz 
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Abb. 34: Fotos ZVB Legden (Vermutungsraum) 

  
Quelle: eigene Fotos 

Der EDEKA-Markt SB STEINER am Fliegenmarkt fungiert mit ergänzen-

dem Bäcker in der Vorkassenzone als Magnetbetrieb innerhalb des Ver-

mutungsraumes. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten (u. a. begrenzte 

Flächendimensionierung, beengte Parkplatzanlage) verfügt der Markt 

über keine optimalen Anlageeigenschaften. 

Abb. 35: Untersuchungsrelevante Angebotsstrukturen 

 
Quelle: eigenes Foto 

Insgesamt finden sich im Zentrum 6 Betriebe mit etwa 1.200 qm Verkaufs-

fläche (ohne Randsortimente in den Fachmärkten), so dass die Ausstat-

tung angesichts der örtlichen Siedlungsstrukturen als gut bezeichnet wer-

den kann. 

KURZBEURTEILUNG 

 Das Zentrum kann seiner Versorgungsfunktion gerecht werden, so 

dass die städtebauliche und versorgungsstrukturelle Ausgangssitu-

ation als stabil eingestuft werden kann. 

                                                   
22  Betrachtet werden ausschließlich die nahversorgungsrelevanten Sortimentsgrup-

pen (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) 

Magnetbetrieb 

Ausstattung projektrele-

vanter Anbieter22 

Fazit 
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6.1.5 Solitäre Nahversorgungsstandorte 

Neben zentralen Versorgungsbereichen werden die untersuchungsrele-

vanten Sortiments- und Warengruppen an sonstigen Standorten vorgehal-

ten, die sich nicht unmittelbar innerhalb eines zentralen Versorgungsbe-

reichs befinden, jedoch aufgrund ihrer siedlungsintegrierten Lage eine 

Funktion für die wohnortnahe Versorgung ausüben können. Sie sind somit 

schützenswert im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO. 

Hervorzuheben sind im Besonderen der Vollsortimenter K+K sowie der 

Discountmarkt ALDI im südlichen Siedlungsrandbereich der Gemeinde 

Legden, die aufgrund der räumlich abgesetzten Lage nicht dem Vermu-

tungsraum ZVB Legden zuzuordnen sind. Beide Märkte besitzen eine ge-

meindliche Versorgungsfunktion. 

Abb. 36: Beispiele für integrierte Standortlagen 

  
Quelle: eigene Fotos 

6.2 Sonstige Lagen im Untersuchungsraum 

Neben den schützenswerten Strukturen innerhalb des Untersuchungsrau-

mes sind auch die sonstigen Angebotsstätten in die Modellrechnung ein-

bezogen worden, wenngleich mögliche absatzwirtschaftliche Betroffenhei-

ten dieser Lagen zunächst rein wirtschaftlicher Art sind und nicht für die 

städtebauliche Entwicklung bzw. Abwägung relevant sind. 

Vor diesem Hintergrund ist die Discountfiliale des Betreibers NETTO an 

der Legdener Straße in Rosendahl-Holtwick als nicht integrierter Standort 

einzuordnen. Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde wurde 

dieser Standort als „Fachmarkt- und Bestandsstandort Handwerker-

straße“ ausgewiesen. Der Standort ist gekennzeichnet durch eine ver-

kehrszentrale, vorrangig auf den motorisierten Individualverkehr ausge-

richtete Lage am nördlichen Ortseingang von Holtwick an der B 474. Das 

weitere Standortumfeld ist überwiegend gewerblich geprägt. 

Sonstige integrierte 

 Lagen 

Legden:  

K+K & ALDI  

Fachmarktstandort 

Handwerkerstraße - 

Holtwick 
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Abb. 37: Fachmarkt- und Bestandsstandort Handwerkerstraße 

 
Quelle: eigenes Foto 

Neben den genannten Betriebsstätten werden die untersuchungsrelevan-

ten Sortiments- und Warengruppen zudem in Fachgeschäften (Bäcke-

reien, Fleischereien, Kioske o. ä.), Getränkemärkten oder Tankstellen 

räumlich verteilt über den Untersuchungsraum vorgehalten. 

6.3 Struktur- und Leistungsdaten im Untersuchungsraum 

Innerhalb des Untersuchungsraumes sind 40 Betriebe (inkl. Planvorha-

ben) mit insgesamt etwa 7.600 qm Verkaufsfläche erhoben worden. Diese 

Angebotsstätten verteilen sich auf unterschiedliche Betriebs- und Ver-

triebsformen, wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist. 

Abb. 38: Betriebs- / Vertriebsformen im Untersuchungsraum 

 
Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen 

Gemäß der Bestandserhebung beläuft sich die Verkaufsflächenausstat-

tung im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich innerhalb der Ge-

meinde Rosendahl auf derzeit rd. 0,43 qm VKF je Einwohner. Hiermit liegt 

die Ausstattung etwa auf Höhe des bundesdeutschen Durchschnitts von 

Betriebsform

absolut in % in qm in % in T€ in % 

Super-/Verbrauchermärkte; SB-Warenhäuser 4 10,0% 3.750 49,3% 15.100 43,2%

Discountmärkte 4 10,0% 2.350 30,9% 13.000 37,2%

Ladenhandwerk / kl. LEH-Geschäfte 20 50,0% 800 10,5% 3.800 10,9%

Drogeriemärkte / Parfümerien / Apotheken 4 10,0% 50 0,7% 950 2,7%

sonstige Angebotsformen* 8 20,0% 650 8,6% 2.100 6,0%

Gesamt 40 100,0% 7.600 100,0% 34.950 100,0%

*** nur vorhabenrelevante Verkaufsflächen; ohne Randsortimente

Anzahl Betriebe** Verkaufsfläche*** Umsatz***

* Fachmärkte w ie Getränkemarkt sow ie Anbieter mit nahversorgungsrelevanten (Rand-)Sortimenten w ie Kiosk, Tankstellenshops etc.

** inkl. Planvorhaben (Bestandsfläche)

40 Betriebe, 

7.600 qm VKF 

Verkaufsflächen- 

ausstattung 
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rd. 0,45 qm VKF je Einwohner und ist angesichts der dezentralen Sied-

lungsstrukturen als guter Wert zu bezeichnen.  

6.4 Analyse der örtlichen Nahversorgungssituation 

Neben der quantitativen Ausstattung ist insbesondere die fußläufige Er-

reichbarkeit im Sinne einer dezentralen Versorgung der Wohnquartiere 

ein wesentlicher Maßstab hinsichtlich der Qualität eines Nahversorgungs-

angebotes. Der nachfolgenden Abbildung kann die räumliche Verteilung 

der wesentlichen Angebotsstätten der Nahversorgung entnommen wer-

den. Um die größeren Angebotsstandorte ist jeweils ein 700 m-Radius23 

gezogen worden. 

Abb. 39: Nahversorgungssituation in der Gemeinde Rosendahl 

 
Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Ro-

sendahl, 2015 

Das Angebot an nahversorgungsrelevanten Sortimenten ist durch einige 

auf das gesamte Gemeindegebiet verteilte Supermärkte sowie Discount-

filialen unterschiedlichster Betreiber gekennzeichnet, wobei allerdings ei-

nige Betriebsstätten hinsichtlich ihrer Flächendimensionierung nicht mehr 

den heutigen betrieblichen Marktanforderungen entsprechen. Darüber 

hinaus sind weitere Angebote bei Fachmärkten (Getränkemärkte) sowie 

kleineren Anbietern, Ladenhandwerkern und Fachgeschäften etc. zu fin-

den.  

Trotz der siedlungsstrukturellen Voraussetzungen sind die bestehenden 

Angebotsstrukturen in den Ortsteilen mit mindestens einem größeren Le-

                                                   
23  Es ist davon auszugehen, dass die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 

i. d. R. noch in einer Gehzeit von 10 Minuten möglich sein soll. Dies entspricht in 
etwa einer fußläufigen Entfernung von max. 700 m. 
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bensmittelmarkt als durchaus gut anzusehen, so dass somit eine ortsteil-

bezogene, wohnungsnahe Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern 

des täglichen Bedarfs in allen Ortsteilen gegeben ist. 

Mit knapp 80 % der nahversorgungsrelevanten Verkaufsfläche in Ro-

sendahl befindet sich der überwiegende Anteil innerhalb der drei Ortskern-

lagen und damit der definierten zentralen Versorgungsbereiche. Neben 

der o. g. wohnortnahen Versorgungsfunktion obliegt ihnen somit auch die 

prägende Funktion als Magnetbetriebe innerhalb dieser Zentren. 
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7 Absatzwirtschaftliche Auswirkungen 

Bei einer Bewertung von Planvorhaben stellen die absatzwirtschaftlichen 

Auswirkungen eine zentrale Messgröße dar, wenngleich sie ohne eine da-

rauf aufbauende städtebauliche Beurteilung nicht alleiniger Maßstab einer 

Bewertung sein können. 

7.1 Absatzwirtschaftliche Auswirkungen 

In der Prognose der von Einzelhandelsvorhaben ausgehenden absatzwirt-

schaftlichen und städtebaulichen Wirkungen hat sich in der gutachterli-

chen Praxis der Gravitationsansatz bewährt. Das am häufigsten verwen-

dete Verfahren ist das Modell von D.L. HUFF, welches auch in der vorlie-

genden Untersuchung angewendet wird. Das HUFF-Modell ist ein ökono-

metrisches Interaktions- und Prognosemodell zur Herleitung von Kauf-

kraftströmen bzw. des Einkaufsverhaltens der Bevölkerung. Es berück-

sichtigt die Attraktivität der Einkaufsstätten ebenso wie die Zeitdistanzen 

zwischen Wohn- und Einkaufsorten. Das Modell wird auf Grundlage der 

örtlichen Einzelhandels- und Umsatzstrukturen im Untersuchungsraum 

kalibriert, um eine Prognose der Umsatzverlagerungen bei einer Realisie-

rung des Vorhabens vornehmen zu können.  

Durch das Gravitationsmodell wird die durch das Einzelhandelsvorhaben 

ausgelöste Umsatzumverteilung ermittelt. Durch die absatzwirtschaftliche 

Untersuchung kann dann eine Beurteilung und Folgenabschätzung der 

städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens erfolgen. 

Die im modifizierten Gravitationsmodell berücksichtigten Parameter sind 

in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
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Abb. 40: Parameter der Modellberechnung (vereinfacht) 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Hierbei erlauben die Ergebnisse der Modellberechnung lediglich eine 

erste Einschätzung möglicher Auswirkungen. Darauf aufbauend ist eine 

städtebauliche Bewertung der Auswirkungen notwendig. 

Weitere Indikatoren oder Hinweise für die Verträglichkeit von Einzelhan-

delsansiedlungen bzw. -erweiterungen können Verkaufsflächen- bzw. 

Umsatzrelationen geben. Hierbei wird die Verkaufsfläche eines Vorha-

bens bzw. deren prognostizierte Umsatzwirkung mit den Bestandswerten 

in Relation gesetzt. Allerdings liegt bis heute keine Rechtsprechung24 vor, 

die eindeutige Schwellenwerte festlegt, ab denen von einer Schädigung 

ausgegangen werden kann. 

7.2 Umsatzherkunft von Planvorhaben 

Der (prognostizierte) Umsatz eines Planvorhabens wird aus unterschied-

lichen Quellen generiert. Dies sind zum einen die Umverteilungswirkun-

gen, die sich innerhalb des Untersuchungsraumes aus Umlenkungen ge-

genüber bestehenden Betriebs- oder Angebotsstätten ergeben. 

Zum anderen schafft ein Vorhaben durch seine zusätzliche Anziehungs-

kraft oftmals aber auch neue Verflechtungen, die sich aus der Rückholung 

                                                   
24  Das Bundesverwaltungsgericht stützt allerdings die Ansicht, dass bei einem Vorha-

ben mit einer Größe von 75 % der im Versorgungsbereich bereits bestehenden Ver-
kaufsfläche bzw. einem erwarteten Umsatz von 60 % des Umsatzes, negative städ-
tebauliche Folgen bei Realisierung des Vorhabens wahrscheinlich sind (BVerwG 
(11.10.2007), Az: 4 C 7.07). 
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bislang abfließender Kaufkraft generieren. Allerdings sind für das vorlie-

gende Planvorhaben derartige Effekte nicht zu erwarten und dementspre-

chend nicht in die Modellrechnung eingegangen. 

Neben den obigen Effekten sind, wenn auch in geringem Umfang, soge-

nannte Streuumsätze zu berücksichtigen. Es handelt sich hier um über-

wiegend zufallsbedingte Umsätze durch Pendler, Touristen oder sonstige 

Ortsfremde.  

Die unterschiedlichen Quellen der Umsatzherkunft können der nachfol-

genden Grafik entnommen werden. 

Abb. 41: Umsatzquellen von Planvorhaben  

 
Quelle: eigene Darstellung 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf einzelne Lagen sowie Betriebsstätten 

sind grundsätzlich folgende Zusammenhänge festzustellen: 

 Der Wettbewerb zwischen betreiber- oder betriebsformengleichen An-

bietern ist in der Regel intensiver als zu sonstigen Angebotsformen 

 Filialisierte und somit nicht inhabergeführte Betriebe sind in der Regel 

anfälliger als oftmals flexible Individualkonzepte 

 An Standorten mit hohem Angebotsbesatz sind die Auswirkungen in 

der Regel höher als bei solchen mit Rückholeffekten 

In der späteren städtebaulichen Bewertung des Vorhabens sind aus-

schließlich die Auswirkungen auf die schützenswerten Bereiche abwä-

gungsrelevant. 
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7.3 Exkurs: Randsortimente 

Neben den nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten soll im Nachfol-

genden die Struktur und Beschaffenheit der Randsortimente näher be-

trachtet werden. 

Sowohl Lebensmittelmärkte mit Vollsortiment als auch Discountmärkte 

weisen einen nahversorgungsrelevanten Sortimentsschwerpunkt auf. Das 

Kernsortiment beinhaltet nachfolgende Warenbereiche / 

-gruppen:  

 Food: z. B. Frischwaren, Tiefkühlkost, Trockensortiment 

 Non Food I: z. B. Drogerie- / Hygieneartikel, Wasch-, Putz- / Reini-

gungsmittel, Tiernahrung 

Der Bereich Non Food I umfasst die Sortimente, die nicht zum Verzehr 

geeignet sind, jedoch fester Bestandteil des Angebotes und nahversor-

gungsrelevanter Art sind. 

Neben dem Kernsortiment werden bei vielen Vertriebsformen des Einzel-

handels darüber hinaus Randsortimente vorgehalten. Diese dienen der 

Ergänzung des Angebots und sind dem Kernsortiment i. d. R. sachlich zu-

geordnet und insbesondere in der Dimensionierung deutlich untergeord-

net. Dies ist im vorliegenden Fall der Bereich Non Food II und umfasst 

u. a. Sortimente wie Textilien, Schuhe, Elektrogeräte oder Bücher, aber 

auch Sortimente nicht zentrenrelevanter Art wie z. B. Gartenmöbel. 

Abb. 42: Beispiel Randsortimente 

  
Quelle: Website der Firmen ALDI und NORMA, 2016 

In den Abbildungen 13 und 14 sind die absatzwirtschaftlichen Leistungen 

der nahversorgungsrelevanten Kernsortimente quantifiziert worden. Die 

dort ermittelten Flächenleistungen stellen eine durchschnittliche Größe 

quer durch alle angebotenen Sortimente dar. Unter dieser Prämisse wäre 

für die anteiligen Teilflächen der Randsortimente eine dem entsprechende 

Flächenleistung anzusetzen. Die rechnerische Gesamtleistung dieser Flä-

che ist auf maximal 204.000 € zu beziffern. 
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Bei den Randsortimenten ist somit die Gesamtleistung der hierfür genutz-

ten Fläche quantifiziert worden, jedoch nicht nach Sortimentsschwerpunkt 

differenziert. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass aufgrund wechseln-

der Sortimente oder teilweise geringfügiger Teilsortimente keine sorti-

mentsspezifischen Umsatzleistungen ermittelt werden können und somit 

keine Zuordnung der Auswirkungen gegenüber den Bestandsumsätzen 

vorgenommen werden kann. Absatzwirtschaftliche und / oder mögliche 

städtebaulich negative Auswirkungen derartiger Verkaufsflächengrößen 

mit unterschiedlichen Teilsortimenten sowie oftmals wechselnden Sorti-

mentsschwerpunkten sind daher in der gutachterlichen Praxis nicht quali-

fiziert nachzuweisen. 

Es ist angesichts der örtlichen Angebots- und Wettbewerbssituation sowie 

aufgrund oben angeführter Aspekte nicht davon auszugehen, dass ein-

zelne Fachgeschäfte in schützenswerten Standortkategorien in ihrer wirt-

schaftlichen Tragfähigkeit durch die Randsortimente des Erweiterungsvor-

habens gefährdet sind. 

7.4 Umlenkungswirkungen 

Bei einer Realisierung des Planvorhabens werden Umsätze am Untersu-

chungsstandort generiert, so dass eine räumliche Umverteilung der Um-

sätze zwischen den einzelnen Wettbewerbsstandorten prognostiziert wird. 

Nachfolgend werden die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die 

Standorte im Untersuchungsraum dargestellt. Bei der absatzwirtschaftli-

chen Einordnung der Umsatzumlenkungen werden durch den Ansatz ma-

ximaler sowie wahrscheinlicher Werte die für eine sachgerechte Abwä-

gung erforderlichen Spannweiten möglicher Auswirkungen aufgezeigt. 

Monetäre Umsatzumverteilungen von weniger als 50 T€  

(= Messbarkeitsschwelle) lassen sich dabei nicht mehr hinreichend genau 

in ihrer städtebaulichen Relevanz bewerten und sind damit methodisch 

nicht valide herleitbar25, so dass sich die nachfolgenden Ausführungen 

ausschließlich auf Umsatzumverteilungen oberhalb dieses Grenzwertes 

beschränken müssen. 

                                                   
25  Umverteilungseffekte unterhalb bestimmter Werte und Quoten lassen sich nicht 

mehr hinreichend genau ermitteln sowie in ihrer städtebaulichen Relevanz bewer-
ten. Dies hängt insbesondere mit der Schwierigkeit zusammen, dass sich das (prog-
nostizierte) Einkaufsverhalten auch von nicht quantitativen Parametern wie Image, 
Geschäftspolitik, Liquidität oder Anpassungsfähigkeit des Betreibers in Abhängig-
keit befinden kann. 
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Abb. 43: Umlenkungswirkungen26 

 
Quelle: eigene Erhebungen und Berechnungen 

Bei der Modellrechnung werden Anteile des prognostizierten Umsatzes 

außerhalb des Untersuchungsraumes umverteilt. Diese sogenannten 

Streuumsätze resultieren vorrangig aus zufallsbedingten Käufen oder aus 

touristischen Potenzialen.  

7.4.1 Exkurs: Nachnutzung durch einen Vollsortimenter 

Wie bereits in Kap. 3.4 dargelegt, besteht aufgrund der Angebotsplanung 

durch die Festsetzungen des geplanten Bebauungsplanes grundsätzlich 

die Möglichkeit der Belegung des Planstandortes durch einen beliebigen 

großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevantem Sorti-

mentsschwerpunkt. 

Im Sinne einer „worst case“-Betrachtung erfolgte zunächst die Berücksich-

tigung eines Discountmarktes mit der höchsten realistischen Flächenleis-

tung. Bei Realisierung eines Lebensmittelvollsortimenters ergäbe sich 

eine deutlich geringere Flächenleistung27 wie in Tabelle 14 dargelegt und 

würde somit nicht nur den Flächensaldo, sondern auch die Gesamtleis-

tung des Vorhabens deutlich reduzieren. 

Auch bei Realisierung eines anderen Discountanbieters mit einer geringe-

ren Flächenleistung (z. B. NORMA) und / oder die Ausweisung einer ge-

ringeren Verkaufsfläche würde sich eine Reduzierung der Umverteilungs-

effekte ergeben. 

                                                   
26  Anmerkung: nicht umverteilt werden aufgrund wechselnder Sortimentsschwer-

punkte die absatzwirtschaftlichen Leistungen der Randsortimente (= Non Food II; 
Aktionsartikel; siehe Erläuterungen Kapitel 3.4 sowie 7.3) 

27  Für den Vertriebstyp Supermärkte weist EHI in seinem Statistikportal unabhängig 
der jeweiligen örtlichen Verhältnisse eine Flächenleistung von 4.350 € pro qm Ver-
kaufsfläche aus. Je nach Betreiber fällt diese aber noch deutlich geringer aus. 
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8 Städtebauliche Bewertung 

Zur Beurteilung der Verträglichkeit eines Vorhabens werden die prognos-

tizierten städtebaulichen Umlenkungswirkungen im Folgenden einer städ-

tebaulichen Bewertung unterzogen. 

8.1 Bedeutung von Schwellenwerten 

Eine erste Orientierung zur Bewertung der Auswirkungen großflächiger 

Einzelhandelsansiedlungsvorhaben liefert der sogenannte Schwellenwert 

von 10 %. Hierbei wird angenommen, dass eine von Einzelhandelsgroß-

vorhaben erzeugte Umsatzumverteilung in den zentralen Strukturen der 

Ansiedlungskommunen bzw. der benachbarten Städte und Gemeinden 

von weniger als 10 % keine negativen städtebaulichen bzw. zentren-

schädlichen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO nach sich 

zieht. Demnach sind die Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit betroffe-

ner zentraler Versorgungsbereiche bzw. schützenswerter Standortberei-

che lediglich absatzwirtschaftlicher, nicht jedoch städtebaulicher Art. Er-

hebliche städtebauliche Folgen werden erst für wahrscheinlich erachtet, 

wenn mit Realisierung eines großflächigen Vorhabens Umsatzumvertei-

lungen von über 10 % ausgelöst werden. 

Wenngleich eine quantitative und operationalisierbare Bemessungsgröße 

wünschenswert ist, muss die Herleitung, aber auch der Schwellenwert als 

solcher, als alleiniger Maßstab zur Bewertung städtebaulicher und raum-

ordnerischer Auswirkungen kritisch betrachtet werden. Der Schwellenwert 

basiert auf den Ergebnissen einer Langzeit-Studie28 zu unterschiedlichen 

Ansiedlungsvorhaben, wonach sich für innenstadtrelevante Sortimente er-

hebliche städtebauliche Folgen zwischen 10 % und 20 % Umsatzumver-

teilung ableiten lassen. Einschränkend angemerkt wurde allerdings in der 

Studie, dass die Auswirkungen im Einzelfall zu verifizieren und nicht ohne 

weiteres pauschal bei anderen Fallkonstellationen anzuwenden seien. 

In der Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise Um-

verteilungseffekte von bereits 7 % bis 11 % als abwägungsrelevant einge-

ordnet worden, da von diesen negative städtebauliche Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche erwartet werden können.29 Andere Urteile 

benennen Auswirkungen bei Werten oberhalb von 20 %.30 In der gericht-

                                                   
28  Langzeitstudie im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskam-

mern in Baden-Württemberg mit Förderung des Wirtschaftsministeriums Baden-
Württemberg, 1997 

29  OVG Münster (07.12.2000), Az.: 7A D 60/99.NE 
30  VGH München (07.06.2000), Az: 26 N 99.2961 
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lichen Rechtsprechung wird somit die Frage eines „Umschlagens“ von ab-

satzwirtschaftlichen Umsatzumlenkungen in städtebaulich negative Aus-

wirkungen mit unterschiedlichen Ergebnissen erörtert.  

Es wird deutlich, dass absatzwirtschaftliche Umverteilungseffekte als al-

leiniger Maßstab zur Beurteilung städtebaulicher und raumordnerischer 

Auswirkungen nicht genügen können. Die Verträglichkeit großflächiger 

Planvorhaben ist vielmehr aus den individuellen lokalen Gegebenheiten 

betroffener Versorgungsbereiche abzuleiten.31 

Insbesondere die Bedeutung absatzwirtschaftlich betroffener Magnetbe-

triebe für den jeweiligen zentralen Versorgungsbereich ist ausschlagge-

bend dafür, ob aus absatzwirtschaftlichen negative städtebauliche Auswir-

kungen werden, die somit eine Funktionsstörung der zentralen Versor-

gungsstrukturen und damit eine Zentrenschädlichkeit bewirken. Zur Be-

wertung städtebaulicher und raumordnerischer Auswirkungen gilt es da-

her zu untersuchen, wie die vom Vorhaben betroffenen Betriebsstätten in 

die Einkaufslagen eingebunden sind und welche Funktionen sie dort erfül-

len. 

Mit Hilfe eines Gravitationsmodells wird die durch das Einzelhandelsvor-

haben ausgelöste Umsatzumverteilung ermittelt. Auf Grundlage dieser ab-

satzwirtschaftlichen Untersuchung erfolgt eine Beurteilung und Folgenab-

schätzung der städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens. Folgende 

Parameter finden Eingang in die Berechnungen:  

 Die sortimentsspezifische Verkaufsflächenausstattung  

 Die absatzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Untersuchungsvor-

habens sowie der sonstigen Betriebsstätten  

 Die räumliche Lage bzw. Entfernung der Mitbewerber und Angebots-

standorte zum Untersuchungsstandort  

 Die Objekteigenschaften (z. B. Stellplatzausstattung) und Attraktivität 

des Untersuchungsvorhabens sowie der wettbewerbsrelevanten An-

bieter  

 Die siedlungsstrukturelle Einbindung der untersuchten Betriebsstätten 

in das städtische Verkehrsnetz (Erreichbarkeiten) 

 Die Angebotsvielfalt  

Wie dargelegt, ist der 10 %-Schwellenwert absatzwirtschaftlicher Umver-

teilungswirkungen nicht allein maßgeblich für die Bewertung städtebauli-

cher Auswirkungen. Während teilweise Umverteilungswirkungen unter-

                                                   
31  BVerwG (11.10.2007), Az: 4 C 7.07 
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halb von 10 % in einigen Einkaufslagen städtebaulich negative Auswirkun-

gen hervorrufen, können aber auch oberhalb von 10 % negative Auswir-

kungen ausbleiben. Die Schwellenwerte stellen lediglich einen Anhalts-

punkt dar, die möglichen städtebaulich negativen Auswirkungen eines 

Vorhabens näher zu untersuchen. 

Wesentliche Anhaltspunkte städtebaulicher Unverträglichkeiten können 

insbesondere sein32: 

 Wenn ein Vorhaben das Niveau und die Vielfalt der Einzelhandelsge-

schäfte in den Einkaufslagen absinken lässt, weil es dort zu Leerstän-

den von Geschäften kommt – mit der Folge einer substanziellen Funk-

tionsstörung der Einkaufslagen. Dies bedeutet, dass die Funktionsfä-

higkeit nachhaltig gestört wird und die Versorgungsfunktion generell 

oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr wahrgenommen wer-

den kann. Damit gehen in der Regel flächendeckende Geschäftsauf-

gaben einher, so dass die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr ge-

sichert ist. 

 Wenn sich in der betroffenen Einkaufslage bereits zahlreiche Leer-

stände befinden, so dass der Einkaufsbereich und damit die städte-

bauliche Ausgangssituation in besonderem Maße empfindlich gegen-

über Umsatzabflüssen reagiert. Parameter der Beurteilung sind u. a. 

die städtebauliche Qualität betroffener Bereiche hinsichtlich Verweil-

qualität oder Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie der Qualität 

und Dichte der dortigen Angebotsstrukturen.  

 Wenn Magnetbetriebe betroffen sind, deren unbeeinträchtigter Fort-

bestand maßgebliche Bedeutung für die weitere Funktionsfähigkeit 

der Einkaufslage hat. Deren Beeinträchtigung zieht in besonderem 

Maße die o. g. Störung der städtebaulichen Ausgangssituation nach 

sich.  

 Letztlich entscheidend ist, dass die absatzwirtschaftlichen Auswirkun-

gen vor dem Hintergrund der örtlichen städtebaulichen Situation re-

flektiert werden. Es ist somit zu prüfen, inwieweit durch das Vorhaben 

absatzwirtschaftliche Umlenkungen in städtebaulich schädliche Aus-

wirkungen umschlagen.  

Bei der Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen sind grund-

sätzlich die folgenden städtebaulich negativen und damit rechtlich rele-

vanten Auswirkungen zu unterscheiden: 

 Nicht nur unwesentliche Auswirkungen i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO 

auf städtebauliche Belange sind abwägungsrelevant. Sie unterliegen 

der einfachen Abwägung. 

                                                   
32  BVerwG (11.10.2007), Az: 4 C 7.07 
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 Unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art erfordern eine qualifizierte 

Abwägung der Interessen der Standortgemeinde einerseits und der 

Interessen der betroffenen Nachbargemeinden andererseits. 

 Unzumutbare, zentrenschädliche Auswirkungen verletzen in jedem 

Fall das interkommunale Abstimmungsgebot sowie das raumordneri-

sche Verbot wesentlicher Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbe-

reiche und entziehen sich einer Abwägung. 

Um mögliche zentrenschädliche Folgewirkungen auch bei Werten unter-

halb des 10 %-Schwellenwertes zu erfassen, soll in der hier vorliegenden 

Untersuchung ab einem Umlenkungswert von 7 % der Bestandsumsätze 

eine städtebauliche Bewertung der ermittelten Umsatzverteilung vorge-

nommen werden. 

8.2 Städtebauliche Auswirkungen im Untersuchungsraum 

Städtebauliche Auswirkungen sind dann zu konstatieren, wenn die ab-

satzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche Auswirkun-

gen „umschlagen“. Angesichts der absatzwirtschaftlichen Umverteilungs-

effekte ist Folgendes festzustellen33: 

 Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Planvorhabens gegen-

über dem ZVB Ortskern Holtwick belaufen sich auf einen Wert unter-

halb der definierten Messbarkeitsschwelle von 50 T €. Umverteilungs-

effekte unterhalb dieses Wertes lassen sich nicht mehr hinreichend 

genau ermitteln sowie in ihrer Relevanz bewerten. 

Die Planung leistet vielmehr einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung 

und Stärkung des Ortskerns. Es ist somit also keinesfalls von zentren-

schädlichen Folgewirkungen durch das Planvorhaben auszugehen. 

 Die Umsatzumlenkungen gegenüber dem ZVB Ortskern Osterwick fin-

den sich in einer maximalen Größenordnung von 5,2 % der Be-

standsumsätze. Die Umlenkungswirkungen liegen damit unterhalb der 

Schwellenwerte zur Zentrenschädlichkeit von 7 % bzw. 10 %.  

Absatzwirtschaftlich betroffen sind hier in erster Linie die beiden orts-

ansässigen großen Lebensmittelmärkte. Es treten somit wettbewerb-

liche Beeinträchtigungen ein, da gerade der ALDI –Markt nicht über 

optimale Objekteigenschaften verfügt. Allerdings muss bei der Beur-

teilung auch berücksichtigt werden, dass die Anbieter sich bereits 

heute im Wettbewerb mit dem leistungsfähigsten Discountbetreiber 

                                                   
33  Bei der Belegung des Standortes durch einen Lebensmittelvollsortimenter anstatt 

eines Discountmarktes würden sich die Umlenkungseffekte insgesamt noch deut-
lich reduzieren (vgl. Kap. 7.4.1).  

Prüfungsrelevante 
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LIDL behaupten können. Betriebsaufgaben einer der beiden Anbieter 

bedingt durch die Realisierung des Planvorhabens sind nicht herzulei-

ten, sodass zentrenschädliche Folgewirkungen auszuschließen sind.  

 Die absatzwirtschaftlichen Umlenkungen gegenüber dem ZVB Orts-

kern Darfeld belaufen sich mit einer Größenordnung von maximal 

3,6 % ebenfalls deutlich unterhalb definierter Schwellenwerte von 7 % 

bzw. 10 %.  

Angesichts des geringen absoluten Wertes nur marginal betroffen ist 

der K+K-Markt innerhalb des Ortskerns von Darfeld. Dieser übernimmt 

allerdings eine überwiegende Grundversorgungsfunktion innerhalb 

des Ortsteils, so dass er sich aufgrund der räumlichen Entfernung und 

hinsichtlich seines Haupteinzugsbereiches deutlich vom Planvorha-

ben unterscheidet. Negative städtebauliche Folgewirkungen im Sinne 

einer Zentrenschädlichkeit sind für den Ortskern von Darfeld nicht zu 

erwarten. 

 Die höchsten absoluten wie auch prozentualen Umlenkungseffekte 

entfallen gegenüber dem Fachmarktstandort Handwerkerstraße in 

Holtwick. Sie bewegen sich mit max. 13,9 % oberhalb des Schwellen-

wertes von 10 %.  

Betroffen ist der ansässige Discountmarkt des Betreibers NETTO, der 

bei Belegung des Planstandortes mit einem leistungsfähigen Discoun-

ter im direkten Wettbewerb mit diesem steht. Städtebaulich negative 

Auswirkungen lassen sich hieraus allerdings nicht herleiten, da der 

Standortbereich als nicht integrierte Standortlage aus städtebaulicher 

Sicht nicht als schützenswert einzuordnen ist. 

 Die absatzwirtschaftlichen Umlenkungen gegenüber den sonstigen 

Standortlagen in der Gemeinde Rosendahl belaufen sich auf einen 

Wert unterhalb der definierten Messbarkeitsschwelle von 50 T €. Um-

verteilungseffekte unterhalb dieses Wertes lassen sich nicht mehr hin-

reichend genau ermitteln sowie in ihrer Relevanz bewerten. 

 Die Umlenkungseffekte gegenüber dem Ortszentrum der Nachbar-

kommune Legden bewegen sich bei max. 3,5 % der Bestandsumsätze 

und damit deutlich unterhalb der Schwellenwerte zur Zentrenschäd-

lichkeit von 7 % bzw. 10 %.  

Betroffen ist der im Ortskern ansässige EDEKA-Markt, der neben den 

beiden am Ortsrand ansässigen Anbietern die wohnortnahe Versor-

gung gewährleistet, zugleich allerdings auch von der Einbindung in 

den Ortskern profitiert. Unter Berücksichtigung der geringen absoluten 

Umverteilungswerte ist eine Betriebsaufgabe des Anbieters auszu-

schließen. Es ergeben sich aus den Planungen somit keine zentren-

schädlichen Folgewirkungen. 

ZVB Ortskern Darfeld 

Fachmarkt- und Be-

standsstandort  

Handwerkerstraße 

Sonstige Standortlagen 

Rosendahl 

ZVB Legden  

(Vermutungsraum) 
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 Die Umsatzumlenkungen gegenüber den sonstigen Lagen in Legden 

finden sich in einer maximalen Größenordnung von 9,1 % der Be-

standsumsätze. Sie liegen somit zumindest oberhalb des prüfungsre-

levanten Schwellenwertes von 7 %, allerdings immer noch unterhalb 

der 10 %-Schwelle. 

Betroffen sind hiervon die am Verbundstandort am Ortsrand ansässi-

gen Anbieter K+K und ALDI. Beide Anbieter verfügen über vergleichs-

weise geringe Flächendimensionierungen und nicht idealtypische An-

lageneigenschaften. Allerdings können sie sich bereits heute schon 

gegenüber einem sehr leistungsfähigen Discountanbieter in der Nach-

barkommune behaupten, so dass auch angesichts der Erweiterung 

der Verkaufsfläche am Planstandort nicht mit Betriebsaufgaben der 

Anbieter der zu rechnen ist. Negative Folgewirkungen für die wohnor-

tnahen Versorgungsstrukturen in der Nachbargemeinde Legden sind 

somit nicht zu erwarten. 

Festzustellen ist, dass die Umlenkungseffekte deutlich unterhalb der ab-

wägungsrelevanten Schwellenwerte liegen. Betriebsaufgaben, unzumut-

bare, zentrenschädliche Auswirkungen sowie negative Folgewirkungen 

für die wohnortnahe Versorgung sind daher auszuschließen. 

 

ZWISCHENFAZIT 

 Für die schützenswerten Bereiche sowie sonstigen Lagen können 

aus den absatzwirtschaftlichen Betrachtungen keine städtebauli-

chen Folgewirkungen im Sinne einer Zentrenschädlichkeit oder ei-

ner Beeinträchtigung der wohnortnahen Versorgungsstrukturen ab-

geleitet werden. 

8.3 Nahversorgungsbezug des Vorhabens 

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des ausgewiesenen zentra-

len Versorgungsbereiches ZVB Ortskern Holtwick und übernimmt auf-

grund seiner zentralen Lage zugleich aber eine bedeutende Funktion für 

die wohnungsnahe Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimen-

ten. 

Wie der nachfolgenden Karte zu entnehmen ist, deckt der fußläufige Ra-

dius von etwa 700 Metern Wohnquartiere ab, die ansonsten außerhalb der 

Sonstige Standortlagen 

Legden 

Zwischenfazit  

Abdeckung im fußläufi-

gen Einzugsbereich 
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Radien sonstiger größerer Anbieter von Nahversorgungssortimenten lie-

gen. Dazu zählen insbesondere die südlichen Siedlungsbereiche, die vom 

nördlich gelegenen, nicht integrierten NETTO-Discountmarkt nicht fußläu-

fig erreichbar sind.  

Abb. 44: Nahversorgungssituation 

 
Quelle: eigene Darstellung; © GeoBasis-DE / BKG 2016 

Der Planstandort leistet neben seiner Zentrenfunktion einen wesentlichen 

Beitrag zur wohnungsnahen Versorgung der Holtwicker Bevölkerung.  

 

ZWISCHENFAZIT 

 Der Vorhabenstandort leistet neben seiner Zentrenfunktion einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherung der wohnortnahen Versorgungs-

strukturen im Ortsteil Holtwick. 

Zwischenfazit  
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8.4 Bewertung des Gesamtvorhabens 

Seitens der Verwaltungsgerichte ist festgestellt worden, dass für Beurtei-

lungen von Vorhaben nicht nur die geplante Erweiterung (Saldenbetrach-

tung), sondern das geplante Vorhaben in Gänze zu betrachten ist,34 da 

durch eine Erweiterung in den Bestand eingegriffen wird. Bei der Ände-

rung einer baulichen Anlage muss daher das Gesamtvorhaben in seiner 

durch die Erweiterung geänderten Gestalt geprüft werden.35 

Zur Prüfung möglicher Auswirkungen ist der bestehende Betrieb in seiner 

derzeitig ausgeübten Nutzung zu betrachten. Zu prüfen ist insbesondere, 

inwieweit durch die bestehenden Nutzungen möglicherweise bereits ne-

gative Auswirkungen eingetreten sind, die zu Vorschädigungen schüt-

zenswerter Bereiche geführt haben. Zugleich soll so vermieden werden, 

dass durch mehrere jeweils für sich verträgliche Erweiterungen in der 

Summe Auswirkungen entstehen, die über den Einzelwirkungen liegen 

(„Salamitaktik“).  

Gleichwohl muss angemerkt werden, dass die Auswirkungen bereits be-

stehender Flächen methodisch nur schwerlich zu erfassen sind, da deren 

Wirkung bereits eingetreten ist. Eine Betrachtung im Sinne von „was wäre 

ohne den Bestand gewesen“ ist spekulativ und entzieht sich einer metho-

disch einwandfreien Überprüfbarkeit. Auch ist zu berücksichtigen, dass an 

dem Planstandort bereits ein genehmigter Einzelhandelsbetrieb mit einer 

Bestandsverkaufsfläche betrieben wird, der Bestandteil des örtlichen Ein-

zelhandelsangebots ist.  

Eine Bewertung des Gesamtvorhabens kann sich lediglich an der Bedeu-

tung des Objektes für die örtlichen Versorgungsstrukturen oder aber an 

möglicherweise schon eingetretenen (Vor-)Schädigungen durch das Vor-

haben orientieren. Letzteres zielt darauf ab, inwieweit mögliche Entwick-

lungen innerhalb städtebaulich wünschenswerter Lagen möglicherweise 

nicht realisiert werden konnten, da diese bereits am Vorhabenstandort 

etabliert wurden.  

Eine Prüfung hat sich daher an den tatsächlichen Verhältnissen zu orien-

tieren. Es ist von der tatsächlichen städtebaulichen Situation auszugehen, 

die sowohl durch den bestehenden Betrieb als auch durch alle weiteren 

Einzelhandelsbetriebe im Untersuchungsraum bestimmt wird. Somit ist zu 

prüfen, ob der bestehende Bestand möglicherweise dazu geführt hat, 

dass diese Nutzungen nicht in städtebaulich schützenswerten Lagen und 

Standorten vertreten sind.  

Hinweise für solche Vorschädigungen können sein: 

                                                   
34 OVG NRW, 10 A 1512/07 vom 06.11.2008 
35  BVerwG, 4C 17/91 vom 17.06.1993 
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 größere räumliche Versorgungslücken durch Konzentration auf einige 

wenige Lagen, 

 eine geringe Angebotsvielfalt oder gar gänzlich fehlende Angebotsfor-

men innerhalb des Untersuchungsraumes, 

 ein hoher Anteil von Verkaufsflächen in nicht integrierter Lage.  

Für das Vorhaben ist zunächst festzustellen, dass es sich – auch wenn im 

Zuge der Planung der Betreiber wechselt – um einen bereits ansässigen 

Lebensmittelmarkt innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs des 

Ortsteils Holtwick handelt, dessen Sicherung und Entwicklung ein hohes 

städtebauliches Ziel darstellt.  

Die Untersuchungen zur Angebotssituation haben zudem aufzeigen kön-

nen, dass keine größeren räumlichen Versorgungslücken vorzufinden 

sind (siehe Kap. 6.4). Vielmehr verteilen sich die prägenden nahversor-

gungsrelevanten Betriebsstätten auf das gesamte Gemeindegebiet, wobei 

der Großteil (fast 80 %) der Angebotsflächen innerhalb zentraler Versor-

gungsbereiche vorzufinden ist (siehe Kap. 6.4). Auch besteht insgesamt 

ein vielfältiger Betriebstypenmix aus Discountern, Super- und Verbrau-

chermärkten, sonstigen Fachmärkten sowie Ladenhandwerksbetrieben 

(siehe Kap. 6.3).  

Die Untersuchungen und Bewertungen haben zudem ergeben, dass die 

schützenswerten Standortbereiche und Angebotsstrukturen die ihr jeweils 

zugedachte Versorgungsfunktion übernehmen können. Vorschädigungen 

aus dem Bestand des Planvorhabens lassen sich nicht unmittelbar ablei-

ten. 

 

ZWISCHENFAZIT 

 Aus dem Bestand des Planvorhabens lassen sich keine Vorschädi-

gungen ableiten. 

Bestandteil ZVB;  

Sicherung wohnortnaher 

Versorgung 
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9 Bewertung weiterer Fragestellungen 

Die zentrale Aufgabenstellung der Untersuchung ist die gutachterliche Be-

wertung städtebaulicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben (siehe 

Kapitel 8). Zur Einordnung des Vorhabens soll darüber hinaus eine Beur-

teilung weiterer Fragestellungen erfolgen, wenngleich einer abschließen-

den Bewertung durch die planende Kommune im Rahmen ihrer kommu-

nalen Planungshoheit oder aber einer raumordnerischen Stellungnahme 

durch die Träger öffentlicher Belange nicht vorgegriffen werden soll. 

9.1 Einordnung in das Einzelhandelskonzept der Ge-
meinde  

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Rosendahl mit 

seinen Steuerungselementen (als städtebauliches Entwicklungskonzept 

i. S. v. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) bildet den Rahmen für eine städtebaulich 

geordnete Entwicklung des Einzelhandels. Auf Grundlage einer räumlich-

funktionalen Arbeitsteilung sind für die zentralen Versorgungsbereiche un-

terschiedlicher Hierarchieebenen sowie für die weiteren Standortlagen 

spezifische Zielvorstellungen abgeleitet worden.  

Nachfolgende Ziele sind im kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkon-

zept für die Gemeinde Rosendahl definiert worden36: 

 Sicherung und Stärkung der kommunalen Versorgungsfunktion der 

Gemeinde Rosendahl 

 Stärkung und Weiterentwicklung der drei Ortskerne 

 Gemeindeverträgliche Sicherung und Förderung der flächendecken-

den, verbrauchernahen Versorgung 

 Sicherung funktionaler Ergänzungsstandorte und zentrenverträgliche 

Entwicklung der nicht zentrenrelevanten Sortimente 

 Schaffung rechts- und planungssicherer Grundlagen zur Steuerung 

der Einzelhandelsentwicklung auch außerhalb schützenswerter Lagen 

 Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes 

Gewerbe 

  

                                                   
36  Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Rosendahl 2015, S. 52 ff. 
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Im Modell der räumlich-funktionalen Arbeitsteilung sind für die zentralen 

Versorgungsbereiche sowie für die weiteren Standortkategorien unter-

schiedlicher Hierarchieebenen spezifische Ziele abgeleitet worden. Ziele 

für die zentralen Versorgungsbereiche sind u. a.37:  

 Sicherung und Stärkung der kommunalen Versorgungsfunktion der 

Gemeinde Rosendahl 

 Sicherung, Stärkung und Entwicklung der Versorgungsfunktion der 

Ortskerne gemäß den Zielvorstellungen und Grundsätzen des Einzel-

handels- und Zentrenkonzeptes, 

 Konzentration und Bündelung insbesondere von zentren- und nahver-

sorgungsrelevanten Kernsortimenten (klein- / großflächig) auf diese 

Bereiche 

Die Ansiedlungsgrundsätze bezüglich nahversorgungsrelevanter Sorti-

mente empfehlen für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-

gungsrelevanten Kernsortimenten vorrangig einen Standort innerhalb der 

drei zentralen Versorgungsbereiche.  

Entsprechend den Ausführungen des kommunen Einzelhandels- und Zen-

trenkonzeptes für die Gemeinde Rosendahl ist der Planstandort Bestand-

teil des zentralen Versorgungsbereiches Ortskern Holtwick. Das Gesamt-

vorhaben mit seinem nahversorgungsrelevantem Sortimentsschwerpunkt 

entspricht damit der Zielvorstellung zur Stärkung und Attraktivitätssteige-

rung eines der zentralen Versorgungsbereiche und damit auch den formu-

lierten Ansiedlungsgrundsätzen. 

ZWISCHENFAZIT 

 Das Erweiterungsvorhaben entspricht vollumfänglich den Zielvor-

stellungen des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. 

9.2 Bewertung der Vorgaben der Landesplanung 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) – Sachli-

cher Teilplan „Großflächiger Einzelhandel“ ist von der Landesregierung 

mit Zustimmung des Landtags als Rechtsverordnung beschlossen wor-

den. Die Veröffentlichung der Rechtsverordnung ist im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen am 12. Juli 2013 erfolgt. 

                                                   
37  Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Rosendahl 2015, S. 62 
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Damit ist der LEP NRW – Sachlicher Teilplan „Großflächiger Einzelhan-

del“ am 13. Juli 2013 in Kraft getreten. 

Neben dem in Ziel 3 festgelegten Beeinträchtigungsverbot im Sinne des 

§ 11 Abs. 3 BauNVO, welches zentraler Prüfauftrag des vorliegenden Gut-

achtens ist, stellen insbesondere die Ziele 1 (Lage nur in Allgemeinen 

Siedlungsbereichen) sowie Ziel 2 (Standorte für zentrenrelevante Kern-

sortimente nur in zentralen Versorgungsbereichen) wesentliche Anforde-

rungen hinsichtlich der Standortwahl des großflächigen Einzelhandels dar. 

Bedingt durch die Lage innerhalb eines räumlich definierten zentralen Ver-

sorgungsbereiches ist somit zentrale Vorschrift (Ziel 2) des LEP erfüllt. 

Auch kann das Gutachten die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes 

(Ziel 3) darlegen. 

ZWISCHENFAZIT 

 Aus gutachterlicher Sicht entspricht das Planvorhaben den Vorga-

ben der Landesplanung.  

 

Ziele der Landesplanung 

Einhaltung Ziele 2 & 3 

Zwischenfazit  
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10 Zusammenfassung  

Die vorliegende Untersuchung dient der Abwägung eines großflächigen 

Erweiterungsvorhabens im Rosendahler Ortsteil Holtwick. Die Untersu-

chungen und Bewertungen der Erweiterungsplanung konnten keine städ-

tebaulichen Schädigungen des relevanten Besatzes feststellen. Die Beur-

teilung erfolgt auf Grundlage folgender Bewertungen:  

 Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Planvorhabens gegen-

über dem ZVB Ortskern Holtwick belaufen sich auf einen Wert unter-

halb der definierten Messbarkeitsschwelle von 50 T €. Umverteilungs-

effekte unterhalb dieses Wertes lassen sich nicht mehr hinreichend 

genau ermitteln sowie in ihrer Relevanz bewerten. 

Die Planung leistet vielmehr einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung 

und Stärkung des innerhalb des Ortskerns ansässigen Magnetbetrie-

bes. 

 Die Umsatzumlenkungen gegenüber dem ZVB Ortskern Osterwick fin-

den sich in einer maximalen Größenordnung von 5,2 % der Be-

standsumsätze. Die Umlenkungswirkungen liegen damit unterhalb der 

Schwellenwerte zur Zentrenschädlichkeit von 7 % bzw. 10 %, so dass 

zentrenschädliche Folgewirkungen auszuschließen sind.  

 Die absatzwirtschaftlichen Umlenkungen gegenüber dem ZVB Orts-

kern Darfeld belaufen sich mit einer Größenordnung von maximal 

3,6 % ebenfalls deutlich unterhalb definierter Schwellenwerte von 7 % 

bzw. 10 %. Negative städtebauliche Folgewirkungen im Sinne einer 

Zentrenschädlichkeit sind für den Ortskern von Darfeld nicht zu erwar-

ten. 

 Die höchsten absoluten wie auch prozentualen Umlenkungseffekte 

entfallen gegenüber dem Fachmarktstandort Handwerkerstraße in 

Holtwick. Sie bewegen sich mit max. 13,9 % oberhalb des Schwellen-

wertes von 10 %. Städtebaulich negative Auswirkungen lassen sich 

hieraus allerdings nicht herleiten, da der Standortbereich als nicht in-

tegrierte Standortlage aus städtebaulicher Sicht nicht als schützens-

wert einzuordnen ist. 

 Die absatzwirtschaftlichen Umlenkungen gegenüber den sonstigen 

Standortlagen in der Gemeinde Rosendahl belaufen sich auf einen 

Wert unterhalb der definierten Messbarkeitsschwelle von 50 T €. Um-

verteilungseffekte unterhalb dieses Wertes lassen sich nicht mehr hin-

reichend genau ermitteln sowie in ihrer Relevanz bewerten. 

 Die Umlenkungseffekte gegenüber dem Ortszentrum der Nachbar-

kommune Legden bewegen sich bei max. 3,5 % der Bestandsumsätze 

Keine wesentlichen  

Auswirkungen auf  

vorhandene Strukturen 

ZVB Ortskern Holtwick 

ZVB Ortskern Osterwick 

Fachmarktstandort 

Nachbarkommune  
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und damit deutlich unterhalb der Schwellenwerte zur Zentrenschäd-

lichkeit von 7 % bzw. 10 %. Unter Berücksichtigung der geringen ab-

soluten Umverteilungswerte ist eine Betriebsaufgabe des im Ortskern 

ansässigen EDEKA-Marktes auszuschließen. Es ergeben sich aus 

den Planungen im benachbarten Holtwick somit keine zentrenschäd-

lichen Folgewirkungen. 

 Die Umsatzumlenkungen gegenüber den sonstigen Lagen in Legden 

finden sich in einer maximalen Größenordnung von 9,1 % der Be-

standsumsätze. Sie liegen somit zumindest oberhalb des prüfungsre-

levanten Schwellenwertes von 7 %, allerdings immer noch unterhalb 

der 10 %-Schwelle. Betroffen sind hiervon die am Ortsrand ansässi-

gen Anbieter K+K und ALDI. Beide Anbieter verfügen über vergleichs-

weise geringe Flächendimensionierungen und nicht idealtypische An-

lageneigenschaften. Allerdings können sie sich bereits heute schon 

gegenüber einem sehr leistungsfähigen Discountanbieter in der Nach-

barkommune behaupten, so dass auch angesichts der Erweiterung 

der Verkaufsfläche am Planstandort nicht mit Betriebsaufgaben der 

Anbieter zu rechnen ist.  

 Auch bei Realisierung eines Discountanbieters mit einer geringeren 

Flächenleistung (z. B. NORMA) und / oder die Ausweisung einer ge-

ringeren Verkaufsfläche würde sich eine Reduzierung der Umvertei-

lungseffekte ergeben. 

 Für die schützenswerten Bereiche sowie sonstigen Lagen können aus 

den absatzwirtschaftlichen Betrachtungen keine städtebaulichen Fol-

gewirkungen im Sinne einer Zentrenschädlichkeit oder einer Beein-

trächtigung der wohnortnahen Versorgungsstrukturen in Legden ab-

geleitet werden. Die Verträglichkeit gegenüber den Einzelhandelsbe-

ständen ist gegeben. 

 Es handelt sich bei dem Planvorhaben um einen bestehenden Betrieb 

innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs des Ortsteils Holtwick, 

dessen Sicherung und Entwicklung ein hohes städtebauliches Ziel 

darstellt. 

 Aus dem Bestand des Planvorhabens lassen sich keine Vorschädi-

gungen ableiten. 

 Das Erweiterungsvorhaben entspricht den Zielvorstellungen des kom-

munalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Gemeinde Ro-

sendahl sowie den Vorgaben der Landesplanung. 
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Die Untersuchungen konnten keine negativen städtebaulichen Auswirkun-

gen im Sinne einer Zentrenschädlichkeit bzw. Beeinträchtigung der wohn- 

ortnahen Versorgungsstrukturen und keine landesplanerischen Auswir-

kungen feststellen. 

Münster, 15.08.2016 

 

 

Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Schrader 

  
 
 

Die Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen und auf der Basis der 

Informationen und Auskünfte erstellt, die zum Zeitpunkt der Untersuchung zur Verfü-

gung standen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Beratungsgesell-

schaft behält sich das Recht vor, bei evtl. aufgetretenen mathematischen Fehlern bzw. 

bei etwaig vernachlässigten Informationen, nachzubessern. Mögliche zukünftige ext-

reme ökonomische Ereignisse am Standort können entsprechend ihrer Art nicht vor-

hergesehen werden. 
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